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Bad Hamburger Inkasso
2 ^t. OKT. 2025 Fair. Seriös. Professionell.

Dr. Teer!Ing
Rechtsanwälte

Wir sind für Sie da:

Mo. bis Fr.: 8:00 bis 18:00 Uhr

Telefon:
Bad Homburger Inkasso GmbH, Postfach 1405,61104 Bad Vilbel

07 30AE79E0 3FB007DFF1 IKaWKaSt
DV 10.25 1,80 Deutsche Post «Kwfi

06101 98911-208

06101 98911-600

info@bad-homburger-inkasso.com
Bankverbindung:
IBAN: DE62 5005 0000 0014 7000 09

BIG: HELADEFFXXX

P Fax:

●K4000M 019*0032255*

Herrn Rechtsanwalt

Dr. Jan Teerling
Klosterstr. 2

49477 Ibbenbüren
17.10.2025

Unser Geschäftszeichen:

6518150/25/0 (bitte stets angeben)

Datum:

Insolvenzverfahren: Karec GmbH & Co. KG, Centraliapark 12,59329, Wadersloh
Gläubiger: Deutsche Leasing AG
Forderungsanmeldung: Aussonderungsgut
Aktenzeichen des Insolvenzgerichtes Münster (Westfalen): 78 IN 33/25
Mietkaufvertrag 1668406-1-1

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Dr. Teerling,

die Deutsche Leasing AG, Frölingstr. 15-31,61352 Bad Homburg, hat uns mit der weiteren Abwicklung beauftragt. Der
Vorgang wurde vollständig an uns übergeben. Uns legitimierende Unterlagen, die uns auch zur Entgegennahme von
Leistungen ermächtigen, liegen bei.

Wir dürfen Sie bitten, die weitere Korrespondenz mit uns zu führen.

Des Weiteren fügen wir die forderungsrelevanten Unterlagen bei.

Wir bitten Sie, Zahlungen ausschließlich an uns zu leisten.

Hiermit melden wir namens Deutsche Leasing AG deren Forderung zu dem obigen Verfahren an

Mietkaufvertrag 1668406-1-1

Mietkauf-Gegenstand 1 Schredder, Atjes 950 Titan, gern. ReNr. 4041, 4047,4049 vom
25.04.2023

330.095,03 €

aus:

über:

in Höhe von

Eine detaillierte Forderungsaufstellung ist beigefügt.

Bitte teilen Sie uns umgehend Ihre Entscheidung gern. § 103 InsO mit.
In unserer vorbeschriebenen Forderungsanmeldung sind wir davon ausgegangen, dass Sie die Erfüllung des Vertrages
ablehnen. Sollten Sie sich hingegen zur Erfüllung entschließen, ist die Anmeldung entsprechend zu überarbeiten.

Hinsichtlich des vorbezeichneten Mietkauf-Gegenstandeshaben wir Ihnen mitzuteilen, dass unser Auftraggeber
Anspruch auf Aussonderung erhebt und wir bereits in Korrespondenz mit einem Interessenten stehen.o

O)

o

Mitglied des
l 1

Bad Homburger Inkasso GmbH ● Konrad-Adenauer-AIIee 1-11 ● 61118 Bad Vilbel

Vorsitzende des Aufeichtsrates: Sonja Kardorf ● Geschäftsführer: Andreas Appel, Dr. Thomas Schneider
HRB 100884 Frankfurt am Main ● USt-ldNr. DE211165909 ● Reg.-Nr.: 3712/1-1/3-2260/08
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Mit freundlichen Grüßen

Bad Homburger Inkasso GmbH

LtfeM
Andreas Wild Kristin Reichert



Forderungsaufstellung

Bad Homburger Inkasso GmbH

Karec GmbH & Co. KG

Centraliapark 12
59329 Wadersloh

Datum: 20.10.2025

Auftraggeber

Deutsche Leasing AG

Aktenzeichen

6518150/25/0

Sachbearbeiter

Reichert, Kristin

Verrechnung nach

§ 367 BGB

Alle Beträge in Euro.

Position Umsatz Kosten Kostenzinsen Zinsen Hauptforderung GesamtforderungDatum

01.05.2025 Rückständige Raten
1668406-1-1

-7,295.61 -7.295,61

Saldo per 01.05.2025 0,00 0,000,00 -7.295,61 -7.295,61

vom 02.05.2025 bis 30.05.2025

(29 Zinstage)
11,27% Zinsen auf

Hauptforderung
aus -7.295,61

Rückständige Raten
1668406-1-1

Verminderung

Rückständige Raten
1668406-1-1

-66,23 -66,23

01.06.2025 -7.290,66 -7.290,66

01.06.2025 7.290,66 7.290,66

Saldo per 01.06.2025 0,00 0,00 -66,23 -7.295,61 -7.361,84

vom 01.06.2025 bis 30.06.2025

(30 Zinstage)
11,27% Zinsen auf

Hauptforderung
aus -7.295,61

-68,52 -68,52

Rückständige Raten
1668406-1-1

01,07.2025 -7.285,69 -7.285,69

Saido per 01.07.2025 0,00 -134,750,00 -14.581,30 -14.716,05

vom 01.07.2025 bis 30.07.2025

(30 Zinstage)
10,27% Zinsen auf

Hauptforderung
aus-14.581,30

-124,79 -124,79

01.08.2025 Rückständige Raten
1668406-1-1

-7.280,70 -7.280,70

Saldo per 01.08.2025 0,00 0,00 -259,54 -21.862,00 -22.121,54

vom 01.08.2025 bis 30.08.2025

(30 Zinstage)
10,27% Zinsen auf

Hauptforderung
aus-21-862,00

-187,10 -187,10

Schadenersatz wg.

Nichterfüllung 1668406-1-

01.09.2025 -304.693,39 -304.693,39

1
g

01.09.2025 Inkassokosten

Insolvenzverfahren

-3.052,00 -3.052,00

a

Inkassokosten

Insolvenzverfahren

01.09.2025 -20,00 -20,00

Saldo per 01.09.2025 -3.072,00 0,00 -446,64 -326.555,39 -330.074,03

04.09.2025 Mahnkosten Mandant -21,00 -21,00

Saldo per 04.09.2025 -3.093,00 0,00 -446,64 ■326.555,39 -330.095,03

Kaufmännische Berechnungsmethode (30 Zinstage pro Monat und 360 Zinstage pro Kalenderjahr) Seite 1 von 2



Gesamtforderung per 20.10.2025 -3.093,00 0,00 -446,64 -326.555,39 -330.095,03

Hauptforderung;

Zinsen auf Hauptforderung:

Kosten;

Kostenzinsen:

-326.555,39

-446,64

-3.093,00

0,00

Gesamtforderung per 20.10.2025 -330.095,03

8
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Deutsche Leasing

Deutsche Leasing AG

Geschäftsfeld Sparkassen und
Mittelstand

Fröiingstraße 15-31

61352 Bad Homburgv. d. Höhe
mww.deutsche-leasing.com

Deutsche Leasing AG - GF Sparkassen und Mittelstand

Fröiingstraße 15-31,61352 Bad Homburgv. d. Höhe

KarecGmbH & Co. KG

Herr Christian Kempkensteffen
Centraliapark 12
59329 Wadersloh Bad Homburg v. d. Höhe HRB 6595

USt-ldNr.:DE812776645

Susanne Kilb

Telefon +49 6172 882083

Telefax +49 6172 882788

susanne.kilb@deutsche-leasing.com

24.04.2023

Mietkaufvertrag: 100-2827451-1664806 (Angebot Nr.: DL100-165361-00M)
Objekt: 1 Schredder Arjes 950 Titan
Sale-and-Mietkauf-back-Abwicklung

Sehr geehrter Herr Kempkensteffen,

gerne bestätigen wir Ihnen die Annahme des oben genannten Vi
folgenden Vereinbarungen:

les sowie der

● Vereinbarung für sale-and-Mietkauf-back ^
● Zusatzvereinbarung Anzahlungen im sale-and-Miet

● Zusatzvereinbarung Fördermittel

● Zusatzvereinbarung Fixierung der Raten (\
-A
\

Ihren Vei:tra^S^i^rJagen,
\ \

Bitte nehmen Sie dieses Schreiben zu

Um Ihnen eventuelle Anzahlungen erstatten^Ukönnen, reichen Sie uns bitte folgende Unterlagen ein:
\

/

● Kopien der Ursprungsr^chnüii^n ?hi^ Lieferanten
● Bezahltnachweise ?. B:'in Fo/m vott^Kontoauszügen/

Für die Bezahlung der Schlüss-Rechnuhg und Aktivierung des Vertragessenden Sie uns bitte folgende
Unterlagen;

\

● Kopie der Schlussrechnung ihres Lieferanten

m
E

Nach Erhalt der letzten Ursprungsrechnung fordern wir bei Ihrem Lieferanten eine Bestätigung über den

Eigentumsübergang an.

Für alle Fragen zum vorliegenden Vertrag steht Ihnen Frau Lina Binakaj gerne unter der Telefonnummer
06172 88-2776 zurVerfügung.

Wir freuen uns, Sie bei dieser Investition begleiten zu dürfen und freuen uns auf eine weiterhin angenehme
Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

s

Deutsche Leasing AG

Ge^äftsfeld Sparkassen und Mittelstand
O

Aleh Tosun usa

Vorstzender des Aufsichtsrates: Alexander Wüerst Vorstand: Kai Ostermann (Vorsitzender).

Georg Hansjürgens. Sonja Kardorf, Markus Strehle, Rainer Weis
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Deutsche Leasing

Vorgangs-Nr.: DL100-165361-OOM Seite 1 von 2

MK Dok 30Mietkaufvertrag (Vertrags-Nr. wird nachgereicht)
- nachstehend "Vertrag" genannt -

zwischen der Deutsche Leasing AG - nachstehend "DL" genannt - und dem nachstehend bezeichneten Kunden

Lieferant genaue Anschrift

Karec GmbH & Co. KG

Centraliapark 12
59329 Wadersloh

Kunde genaue Anschrift

Karec GmbH & Co. KG

Centraliapark 12
59329 Wadersloh

Vorsteuerabzugsberechtigt □ ja O nein

430.000,00Anschaffungskosten ohne USt.

Liefertermin (voraussichtlich) April 2023

Beschaffung dos Gegenstandes
Abweichend zu Ziffer 2.2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (MK)
- nachstehend "AGB" genannt- verkauft der Kunde den Gegenstand an
die DL (siehe beiliegende "Vereinbarung für sale-and-mietkauf-back").

EURGegenstand genaue Bezeichnung und Angabe der
Beschaffungsunterlage

1 Schredder Arjes 950 Titan
(Baujahr 2020)

Seriennummern

Standort beim Kunden

[3 Gewerbliche Nutzung durch den Kunden

K6

Vertragslaufzeit

Die Vertragslaufzeit beträgt 72 Monate. Sie beginnt zu dem in der Ab-
nahmeerklärung (siehe Ziffer 2.8 der AGB) angegebenen Abnahmezeit
punkt. Handelt es sich bei dem Gegenstand um ein für den öffentlichen
Straßenverkehr zulassungsfähiges Fahrzeug, das vor der Übergabe an
den Kunden zugelassen wird, beginnt die Vertragslaufzeit am Tag der
amtlichen Zulassung des Fahrzeuges.

Sind mit dem Lieferanten Teillieferungen vereinbart, gelten die vorste
henden Regelungen für diese entsprechend.

Vereinbarte Zahlungen Vet;slcherungsschutz
\ vs.^estandteil dieses Vertrages ist die anliegende

"Vereinbarung über Versicherungsschutz".Einmalige ßearbeitungsgebühr EUR

0)

Sonderzahlung EUR 1,00 ■ Mit der Zahlung der monatlichen Versicherungsrate in Höhe von
EUR 296,70 erklärt sich der Kunde hiermit ausdrücklich einverstan
den.

kT>

9

Zahlungsweise monatlich

Raten in % der Anschaffungskosten und/oder EUR Bilanzsteuerliche Zurechnung
Der Gegenstand wird biianzsteuerlich dem Vermögen des Kunden zuge
rechnet. Die Anschaffungskosten sind vom Kunden zu bilanzieren.ab 1. Rate 1,641 % ■' EUR 7.054,40CP

y")

Der Tilgungsanteil und der Zinsanteil der vorstehend genannten Zahlun
gen ergeben sich aus dem Zins- und Tilgungsplan. Wurde in diesem die
Umsatzsteuer auf die Zinsen ausgewiesen, hat die DL darauf verzichtet,
den Sale-and-Mietkauf-back-Vertrag als umsatzsteuerfreien Kredit zu
behandeln und zur Umsatzsteuer optiert. In diesem Fall ist jeweils zum
Fälligkeitszeitpunkt der Zahlung der Zinsanteil der Raten zuzüglich der
gesetzlichen Umsatzsteuer zu zahlen.

O
es

d

SEPA-Mandat

Der Kunde verpflichtet sich für die Geschäftsbeziehung mit der DL zur Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren. Er wird dafür Sorge tragen, dass
der DL ein entsprechendes Mandat für sein nachfolgend aufgeführtes Konto vorliegt (siehe Ziffer 3.6 AGB).
IBAN

CN
O

BIG

Der Kunde wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Zusicherungen Dritter und Vereinbarungen mit Dritten, insbesondere Lieferanten, soweit sie
Anbahnung, Abschluss. Durchführung und Beendigung des Vertrages betreffen, die DL nur binden, wenn sie ihnen in Textform zustimmt. Es obliegt
dem Kunden, die Zustimmung der DL einzuholen.

S
O

S
o

Ich/wir erklären mit Unterschrift ausdrücklich, dass ichAwir im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung insbesondere
nicht als Treuhänder handeln (Angabe gemäß § 10 Absatz 1 Nr. 2 GwG).O

O

o

!5
c

>
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Deutsch« Leasing AG. FfölingstraC« 15-31 . 61352 Bad Homburg v. d. Höhe . Fon -»49 (0)6172 88-02 ● Fax*49 (0)6172 88-2840

www.deulsche-leasing.com . Sitz der Gesellschatt; Bad Homburg v. d. Höhe . HRB 6595 . USt4dNr.; DE812776645
Vorsitzender des Aufsiehtsrates: Alexander Wüerst. Vorstand; Kal Ostermann (Vorsitzender). Georg Hansjürgens. Sonja Kardorf, Markus Strehle, Rainer Weis 5 Finanzgruppe
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Vorgangs-Nr.: DL1O(M65361-O0M Seite 2 von 2

Der Kunde bietet der DL den Abschluss eines Vertrages zu den vorstehenden Bedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingu ngen (MK) der DL
einschließlich deren Besonderen Bedingungen für zulassungsfähige Fahrzeuge (MK) mit dem nebenstehenden DoJCkdatum an.

4}. 0^.1$Wadersloh, den
Karec GmbH & Co. KG

Rechtsverbindliche Unterschnft des Kunden

Anlage 1: Allgemeine Geschäftsbedingungen (MK) einschließlich
der Besonderen Bedingungen für zulassungsfähige
Fahrzeuge (MK) .

Anlage 2: Vereinbarung über \4rsicherungsschutz
Anlage 3 Datensch|j^ir^lsf
Anlage 4: Einwiliig m latgnnutzung

Kabelrecyding
Metallhandel

2 Containerdienst

o E ntsorgerfachbetrieb

CentraHopork iz ● 59529 Wadenioh
I. 025239593370 ■ www.korec-kabel.de

KJ
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Deutsche Uising AG . FrolingstrBße 15 ● 31 . 81352 Bad Homburg v. d. HOhe . Fon <0) 8172 BM2 ■ Fax*«'49 (0) 6172 8&'2640

www.deulsche-leasing.com , Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg v. d. Hohe . HR8 6595 . USWdNr. DE812776845
Vorsitzender des Aufsichlsrates: Alexander WOerst. Vorstand Kai Ostermann (Vorsitzender), Georg Hansjurgens, Sonja Kardorf, Markus Strehie, Rainer Weis 5 Finanzgruppe



Anlage 1 zum Vertrag mit

Karec GmbH & Co. KG Cenlraliapark 12 59329 Wadersloh

Allgemeine Geschäftsbedingungen (MK) «15320

Kaufpreises und/oder der Software-Lizenzgebühr hinausgehen,
übernimmt der Kunde gegenüber dem Lieferanten diese weiter
gehenden Verpflichtungen mit schuldbefreiender Wirkung für
die DL. Stimmt der Lieferant der Übernahme der weitergehen
den Verpflichtungen durch den Kunden nicht zu. ist der Kunde
ersatzweise verpflichtet, die DL von diesen Verpflichtungen im
Wege der Erfüllungsübernahme freizustellen.
Alle mit dem Beschaffungsvertrag im Zusammenhang stehen
den Rechte der DL werden dem Kunden im Rahmen dieses

Vertrages hiermit endgültig übertragen. Übertragen werden
auch Rechte aus nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung oder
wegen Pflichtverletzungen des Lieferanten - einschließlich ge

setzlicher Rücktrittsrechte - sowie aus eventuellen die Lieferung

oder die Eigenschaften des Gegenstandes betreffenden Ga
rantien, auch wenn diese von Dritten abgegeben wurden. Aus
genommen von der Übertragung sind die Rechte der DL
- auf Übertragung des Eigentums an dem Gegenstand und/

oder Nutzungsrechtes an der Software - auch im Rahmen

der Nacherfüllung -,
- aus einer Rückabwicklung des Beschaffungsvertrages,
- aus Minderung,
- auf Ersatz eines der DL entstandenen Schadens, insbeson-

Angebotsbindung, Vertragsabschluss
Der Kunde bietet der DL den Abschluss eines Vertrages an.

Der Kunde ist an das Angebot bis zum Ablaufeines Monats ab
Eingang des Angebotes und der zur Prüfung erforderlichen
Unterlagen (gemäß Ziffer 14.4) bei der DL gebunden. Der Ver
trag kommt zustande, sobald die DL ihn annimmt, ohne dass
es einer ausdrücklichen Annahmeerklärung oder deren Zugang
bei dem Kunden bedarf. Über die Annahme wird die DL den

Kunden unterrichten.

1.

Beschaffung des Gegenstandes, Beginn der Ver-
tragslau^elt
2.1 Der Kunde bestimmt nach dem von ihm vorgesehenen
Verwendungszweck den Gegenstand, seine Beschaffenheit
und Ausstattung, den Lieferanten und den voraussichtlichen
Liefertermin.

2.

2.2 Die DL wird den so bestimmten Gegenstand zu ihren Be

dingungen - im Folgenden Beschaffungsbedingungen genannt
- bei dem Lieferanten beschaffen. Diese Beschaffung kann ent
sprechend den Vereinbarungen im Vertrag durch Eintritt in eine
Bestellung des Kunden oder in einen zwischen dem Kunden

und dem Lieferanten bereits geschlossenen Kauf- und/oder
Software-Lizenzvertrag oder im Wege der Bestellung der DL dere auslhren Zahlungen an den Lieferanten und
bei dem Lieferanten erfolgen. Sollte der Lieferant einer Bestei- - die Anfechtung.des Beschaffungsvertrages zu erklären,
lung der DL widersprechen, wird die DL versuchen, in eine Be- Der Kunde nimmt die Übertragung der Rechte hienmit an; zur
Stellung des Kunden einzutreten. Im Falle der Beschaffung Geltendmachung der bei der DL verbliebenen Rechte wird er

durch Eintritt hat der Kunde erforderlichenfalls noch eine Be- mit Ausnahrne der Anfechtungsrechte ermächtigt.
Stellung bei dem Lieferanten zu veranlassen oder einen Kauf- Der- Kunde verpflichtet sich, alle ihm übertragenen bzw. zur
und/oder Software-Lizenzvertrag mit dem Lieferanten zu schlie- . Ausübung übertragenen Rechte im eigenen Namen und auf ei-
ßen. Im Falle der Bestellung bestellt die DL zu ihren Bestellb^ gene'Kosten unverzüglich und nur innerhalb der gesetzlichen
dingungen, die gegebenenfalls auf Verkaufsbedingungen des odbr vertraglich vereinbarten Verjährungsfrist geltend zu ma-
Lieferanten Bezug nehmen. Der durch Bestellung öder Eintritt chen und gegebenenfalls beizutreiben. Der Kunde hat zu ver-
geschlossene Vertrag zwischen dem Lieferanten und der DL ● langen, dass Zahlungen, zu deren Geltendmachung er er-

wird nachstehend Beschaffungsvertrag genannt.
Die DL wird den Gegenstand mit der Maßgabe beschaffen,
dass dieser direkt an den Kunden zu liefern ist;s eine'etwaige
Bestellung des Kunden, die den Gegenstand des Vertrages be
trifft, wird mit dem Zustandekomnpen des Beschaffungsvertra
ges gegenstandslos. Im Falle des Eintritts wird die DL in etwai

ge Vereinbarungen zur Wartung und Pflege des Gegenstandes
oder zur Einarbeitung und Schulung nicht eintreten. Im Hinblick

darauf, dass der Kunde den Lieferanten und den Gegenstand
selbst ausgesucht hat, steht die DL für die Lieferfähigkeit und
die Lieferwilligkeit des Lieferanten nicht ein.
2.3 Bei ihrer Beschaffung vereinbart die DL (zusätzliche) Be

schaffungsbedingungen, die den Besonderheiten des abge
schlossenen Vertrages Rechnung tragen. Dabei wird die DL
versuchen, den Lieferanten auch zum Ersatz des Schadens zu

O

mächtigt ist, an die DL als Berechtigte erfolgen. Der Kunde wird
darauf hingewiesen, dass Schäden, die der DL aus verspäteter
Geltendmachung der übertragenen Rechte entstehen, zu Las
ten des Kunden gehen.
Über jeden Fall der Geltendmachung der übertragenen Rechte
ist die DL unverzüglich zu unterrichten und unaufgefordert auf
dem Laufenden zu halten.

CN
o

Der Kunde kann die ihm übertragenen bzw. zur Ausübung
übertragenen Rechte ohne Zustimmung der DL nicht an Dritte

abtreten, er wird bei ihrer Verfolgung auf die Interessen der DL
in zumutbarem Umfang Rücksicht nehmen.
Eine Rückgewähr des Gegenstandes an den Lieferanten führt

der Kunde auf eigene Kosten und Gefahr nur Zug um Zug ge

gen Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen des Lieferanten aus

dem Rückabwicklungsverhältnis durch.
2.6 Der Vertrag steht unter der auflösenden Bedingung, dass
die Lieferung des Gegenstandes für den Lieferanten oder für

jedermann unmöglich ist (Selbstbelieferungsvorbehalt). Dies gilt
nicht für eine Unmöglichkeit der dem Lieferanten obliegenden
Leistung, die von der DL oder vom Kunden zu vertreten ist.
Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend, wenn der
Kunde wahrend des Lieferverzuges des Lieferanten in rechts
wirksamer Weise den Rücktritt vom Beschaffungsvertrag erklärt
oder Schadensersatz statt der Leistung verlangt.
Die Abtretung aller Ansprüche gegen den Lieferanten gemäß
vorstehender Ziffer 2.5 bleibt von einer Auflösung des Vertra
ges unberührt. Eine weitergehende Inanspruchnahme der DL
ist nicht möglich.
2.7 Im Verhältnis von DL zu Kunde gehen die Sach- und
Preisgefahr zu dem Zeitpunkt auf den Kunden über, der für

den Gefahrenübergang im Verhältnis zwischen dem Lieferan
ten und der DL maßgeblich ist.
Geht die Gefahr vor Beginn der Vertragslaufeeit über und ver

wirklicht sie sich vor der Übernahme des Gegenstandes durch
Untergang, Abhandenkommen oder Beschädigung des Ge
genstandes, so kann der Kunde binnen einer Frist von 14 Ta-

CN

S

verpflichten, der dem Kunden bei Pflichtverletzungen durch den
Lieferanten entstehen kann, und zwar mit den Haftungsbestim
mungen, die der Kunde ursprünglich mit dem Lieferanten aus-

gehandett hat oder - im Falle der Bestellung durch die DL - mit
den von dem Lieferanten allgemein gestellten Haftungsbestim
mungen.

Bereits erbrachte Anzahlungen des Kunden gelten als Anzah
lungen der DL. Den (Rest-)Kaufpreis zahlt die DL erst nach
Vorlage der Abnahmeerklärung des Kunden gemäß nachfol
gender Ziffer 2.8 in einer Summe an den Lieferanten, es sei

denn, Kunde und DL haben eine besondere Vereinbarung
über die Leistung von Anzahlungen durch die DL getroffen.
Der Kunde ist damit einverstanden, dass ein eventuell bereits

entstandenes Anwartschaftsrecht aufgehoben wird.
Der Kunde erhält auf Verlangen ein Exemplar der Beschaf
fungsbedingungen.
2.4 Kommt der Beschaffungsvertrag nicht zustande, so kann
jeder Vertragspartner zurücktreten, soweit er dies nicht zu ver
treten hat.

2.6 Soweit der DL aus dem Beschaffungsvertrag Verpflich
tungen obliegen, die über die VeoDflichtung zur Zahlung des

O

o

CNJ
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Anlage 1 zum Vertrag mit

Karec GmbH & Co. KG Centraliapark 12 59329 Wadersloh

Allgemeine Geschäftsbedingungen (MK) «15320

malzahlung zu Beginn der Vertragslaufzeit zu leisten. Sie ist Be
standteil der vereinbarten Zahlungen und keine Kaution.
3.3 Bei einer Veränderung der Anschaffungskosten des Ge
genstandes, zum Beispiel durch dessen Spezifikation, ändern
sich die vereinbarten Zahlungen im gleichen Verhältnis,
3.4 Bei Änderungen der den vereinbarten Zahlungen zugrun
de liegenden Finanzierungseinstandskosten der DL bis zur Be
zahlung des Gegenstandes kann diese die vereinbarten Zah
lungen nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) anpassen. Da
nach bleiben die vereinbarten Zahlungen mit Ausnahme steuer

lich bedingter Anpassungen gemäß Ziffern 3.8 und 14.1 unver
ändert.

3.5 Für Teillieferungen gelten die Ziffern 3.3 und 3.4 entspre
chend. Bei einem nicht selbstständig nutzungsfähigen Wirt
schaftsgut werden die anteiligen vereinbarten Zahlungen für die
Laufzeit gemäß Ziffer 3.1 Absatz 2 auf der Basis der gesamten
vereinbarten Zahlungen errechnet. Sind zusätzliche Zahlungen
zu Beginn oder am Ende der Vertragslaufzeit Bestandteil der
vereinbarten Zahlungen wird weiter berücksichtigt, dass diese
Beträge auch nach der Anpassung zu den jeweiligen Anschaf
fungskosten des Gegenstandes im gleichen Verhältnis wie im
Vertrag vereinbart stehen.
3.6 Soweit der DL nicht bereits ein wirksames Mandat zum

SEPA-Lastschiiftverfahren vorliegt, verpflichtet sich der Kunde,
der DL ein Mandat in der mit seinem Kreditinstitut vereinbarten

gen vom Vertrag zurücktreten. Im Falle der teilweisen Verwirkli
chung der Gefahr gelten die Ziffern 6.2 und 6.3 entsprechend.
Tritt der Kunde nach den vorstehenden Regeln nicht zurück,
beginnt die Vertragslaufzeit mit Ablauf der Rücktrittsfrist und der
Kunde ist zur Ersatzbeschaffung oder Instandsetzung verpflich
tet. Im Falle der teilweisen Verwirklichung der Sachgefahr gel
ten die vorstehenden Regeln für den betroffenen Teil des Ge
genstandes entsprechend. Für eine Ersatzbeschaffung oder
Reparatur gilt Ziffer 8.4 entsprechend,
im Fall des Rücktritts hat der Kunde die DL von deren Ver

pflichtungen gegenüber dem Lieferanten freizustellen.
Sämtliche der DL im Zusammenhang mit der Verwirklichung
der Gefahr etwa erwachsenden Ansprüche tritt die DL für den
Fall des Rücktritts hiermit an den Kunden ab.

2.8 Die Untersuchung des Gegenstandes stellt eine wesentli
che Verpflichtung der DL gegenüber dem Lieferanten dar. Der
Kunde nimmt diese Verpflichtung für die DL wahr. Er wird dabei
mit aller erforderlichen Sorgfalt vorgehen, den Gegenstand
gründlich untersuchen, im erforderlichen Umfang testen und et
waige Mängel gegenüber dem Lieferanten unter gleichzeitiger
Benachrichtigung der DL sofort rügen. Er wird daraufhingewie
sen, dass andernfalls die Haftung des Lieferanten wegen Sach-
und Rechtsmängeln ausgeschlossen wird und zum Verlust ei
gener Ansprüche des Kunden sowie zu Schadensersatzan
sprüchen der DL gegen ihn führen können.
Der Kunde wird der DL die vertragsgemäße Lieferung des Ge
genstandes unter Verwendung des von dieser vorgelegten For
mulars Abnahmeerklärung unverzüglich bestätigen.

Weise'zu erteilen. Der Kunde wird der DL ein Mandat auf der

Grundlage des von der DL vorgelegten Musters (SEPA-Last-
schriftmahdat) erteilen, soweit nicht ein SEPA-Firmenlastschrift-

Sind in dem Beschaffungsvertrag Teillieferungen vereinbart, ● rnandat_veretnbart oder von der DL vorausgesetzt worden ist.
gelten die vorstehenden Regelungen für diese entsprechend. Soweit dfe Erteilung eines SEPA-Firmenlastschriftmandates
In dem Kau^reis und/oder der Lizenzgebühr nicht enthaltene , vereinbart oder vorausgesetzt ist und das Mandat dem Kreditin-
Leistungen des Lieferanten sind nicht Gegenstand fres Vertra-. stitut des Kunden noch nicht angezeigt wurde, beauftragt der

'' ' Kunde die DL, seinem Kreditinstitut die Erteilung des Mandates
anzuzeigen. Die DL wird dem Kreditinstitut zu diesem Zweck ei-

3. Belassung des Gegenstandes, vereinbarte Zahlüh- ne Ausfertigung des ihr erteilten Mandates übermitteln.
Zur Beschleunigung des Zahlungsverkehrs wird eine Frist für
die Information vor Einzug der fälligen Zahlungen von mindes
tens 1 Tag vor der Belastung vereinbart.
3.7 Der Kunde übernimmt alle Gebühren, Beiträge, Steuern
und sonstige Abgaben, die sich auf den Gebrauch oder die
Haltung des Gegenstandes beziehen einschließlich etwaiger
Nutzungsgebühren für Infrastruktur, z.B. für Straßen.
3.8 Im Übrigen berücksichtigen die vereinbarten Zahlungen
die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages gültigen

Steuern. Bei Änderungen des Steuer- und Abgabenrechts oder
der einschlägigen Verwaltungshandhabung nach diesem Zeit-

Der Kunde verpflichtet sich, die vereinbarten Zahlungen zu leis- punkt behält sich die DL eine entsprechende Anpassung der
ten. Dies sind die Raten sowie gegebenenfalls vereinbarte vereinbarten Zahlungen vor.
Versicherungs- oder Serviceraten und ein gegebenenfalls ver

einbartes Nutzungsentgelt in Höhe der anteiligen Rate für den 4.
Zeitraum vom Abnahmezeitpunkt bis zum Beginn der Vertrags
laufzeit. Zu den vereinbarten Zahlungen zählen, je nach Art des
Vertrages, eventuell zusätzliche Zahlungen zu Beginn und am
Ende der vereinbarten festen oder kalkulatorischen Vertrags
laufzeit sowie eine eventuell zusätzliche Nutzungsentschädi
gung im Falle der Nachlieferung gemäß Ziffer 5.2.
3.2 Die jeweiligen Raten sind im Voraus zahlbar. Die erste

Rate, ein gegebenenfalls vereinbartes Nutzungsentgelt für den
Zeitraum vom Abnahmezeitpunkt bis zum Beginn der Vertrags-
laufeeit und eine Bearbeitungsgebühr sind zu Beginn der Ver
tragslaufzeit fällig. Die zweite Rate ist bei monatlicher Zahlungs
weise am 1, des Folgemonats, bei vierteljährlicher Zahlungs
weise am 1. des auf den Beginn der Vertragslaufzeit folgenden
dritten Monats fällig. Die weiteren Raten sind entsprechend
zahlbar, Sind im Vertrag Versicherungs- oder Seiviceraten ver

einbart, sind diese - soweit Abweichendes für die jeweilige
Versicherungs- oder Servicerate nicht vereinbart ist - zusam

men mit den Raten fällig.
Ist im Vertrag eine Sonderzahlung vereinbart, ist diese als Ein-
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3.1 Die DL verpflichtet sich, dem Kunden den gelieferten Ge
genstand während der Vertragslaufeeit zu belassen; \A/ird der
Gegenstand nach den Regelungen des Beschaffungsvertrages
in Teillieferungen geliefert, werden selbstständig nutzungsfähi-
ge Wirtschaftsgüter von dem in der Abnahmeerklärung ange

gebenen Zeitpunkt an selbstständig belassen. Unabhängig von

ihrem Beginn, endet die Vertragslaufzeit nicht selbstständig nut
zungsfähiger Wirtschaftsgüter zugleich mit der Vertragslaufeeit
der selbstständig nutzungsfähigen Wirtschaftsgüter, mit denen
sie eine wirtschaftliche Einheit bilden.
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Eigentum und sonstige Rechte der DL an dem Ge
genstand

4.1 Im Rahmen der Beschaffung erwirbt die DL das Eigen
tum am Gegenstand. Der Kunde darf nur mit schriftlicher Ein

willigung der DL den Gegenstand verändern und ihn Dritten
überlassen. Soweit im Vertrag Abweichendes nicht vereinbart
ist, ist der Standort der Sitz des Kunden. Eine Veränderung des
Standortes des Gegenstandes, insbesondere auch im Falle ei

nes geplanten Auslandseinsatzes, erfordert die vorherige
schriftliche Zustimmung der DL, Der Kunde hat der DL auf de
ren Verlangen den aktuellen Standort des Gegenstandes un

verzüglich schriftlich zu bestätigen. Generell wird der - auch vo
rübergehende - Einsatz des Gegenstandes in Ländern, in de
nen Aufruhr, innere Unruhen oder Krieg herrschen, sowie in

außereuropäischen Ländern nicht gestattet.
Einer Veränderung des Standortes des Gegenstandes inner
halb des Anwendungsbereiches der Ziffer 6 oder im Rahmen
einer eventuellen Nacherfüllung durch den Lieferanten stimmt
die DL bereits heute zu. Ziffer 5.2 bleibt unberührt.

Die DL stimmt ferner schon heute Veränderungen des Gegen-
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vom Lieferanten zu liefernden Gegenstand ausgetauscht wird,
sofern der ersatzweise zu liefernde Gegenstand gegenüber
dem bisherigen Gegenstand gleichwertig ist. Der Kunde wird
dabei mit dem Lieferanten vereinbaren, dass dieser das Eigen

tum an dem Gegenstand und/oder das Nutzungsrecht an der
Software unmittelbar auf die DL überträgt. Die Besitzverschaf-

fung erfolgt durch Lieferung an den Kunden, der den unmittel
baren Besitz ergreift.
Bei einer ersatzweise zu liefernden Software wird der Kunde mit

Standes zu, die in Erfüllung der Instandhaftungs- und/oder In
standsetzungsverpflichtung des Kunden, z. B. auch im Rah
men von Wartungs- und Pflegeverträgen, von dem Lieferanten
oder einem geeigneten, vom Lieferanten oder Hersteller autori
sierten Dritten durchgeführt werden.
Der Kunde hat sicherzustellen, dass die DL das uneinge
schränkte Eigentum an dem veränderten Gegenstand und/oder
ein den Bedingungen des Beschaffungsvertrages entsprechen
des Nutzungsrecht an der veränderten Software erhärt. Wenn
und soweit im Zusammenhang mit der Pflege der Software ein
Austausch der Software erfolgt, gilt Ziffer 5.2 entsprechend.
Einbauten, die den Wert des Gegenstandes nicht negativ be
einträchtigen, stimmt die DL bereits hiennit unter der Voraus
setzung zu, dass der Kunde diese auf seine Kosten wieder

wegnimmt, wenn er bei Beendigung des Vertrages den frühe
ren Zustand des Gegenstandes wiederherstellt, oder der DL
das Eigentum an den Einbauten verschafft,
4.2 Der Kunde darf den Gegenstand mit einem Grundstück
oder mit einem Gebäude nur zu einem vorübergehenden
Zweck, mit einer anderen beweglichen Sache nicht zu einer
einheitlichen Sache veitjinden.

4.3 Der Kunde ist verpflichtet, den Gegenstand vor Zugriffen
Dritter zu schützen. Er wird die DL im Falle eines Zugriffes un
verzüglich benachrichtigen.

dem Lieferanten vereinbaren, dass dieser das Nutzungsrecht
an der Software in dem im Beschaffungsvertrag beschriebenen
Umfang auf die DL überträgt.
Der Kunde wird die DL über den geplanten Austausch des Ge
genstandes unterrichten. Der Kunde wird der DL die Ident-
Nummer des Gegenstandes oder sonstige Unterscheidungs
kennzeichen des Ersatzgegenstandes mitteilen. Der Vertrag
wird mit dem Ersatzgegenstand unverändert fortgesetzt, wenn

dem Lieferanten ein Anspruch auf Nutzungsentschädigung für
eine Nutzung des zurückzugebenden Gegenstandes nicht zu

steht oder Nutzungsentschädigung nicht verlangt wird.
Setzt der Lieferant einen Anspruch auf Nutzungsentschädi-
gung durch, werden die vereinbarten Zahlungen um einen in ei
ner Summe zu leistenden Betrag, der der Nutzungsentschädi
gung entspricht, erhöht. Die Zahlungsverpflichtung des Kunden
ist nach entsprechender Rechnungssteilung der DL fällig.
5.3 :Hat der Kunde eine Minderung durchgesetzt, ermäßigt5. Haftung für Sach-und Rechtsmängel

5.1 Für Sach-und Rechtsmängel des gelieferten Gegenstan- die DL-die. vereinbarten Zahlungen entsprechend der Minde-
des sowie für das Fehlen von Eigenschaften, die der Lieferant rung der Anschaffungskosten. Die DL wird bei der Berechnung
dem Kunden zugesichert hat. oder jede andere nicht Vertrags- ,d,ef ErmSßigungsbeträge ihr durch die Minderung erwachsen-
gemäß erbrachte Leistung haftet die DL dem Kunden nür deZinsvorteile anrechnen,

durch Übertragung ihrer Ansprüche und Rechte gegeri den - 5.4 Hat der Kunde einen Rücktritt und die gesetzlichen Fol-
Lieferanten aus dem Beschaffungsvertrag. Übertragen sind mit. gen des Rücktritts vom Beschaffungsvertrag oder Schadenser
den in Ziffer 2.5 genannten Ansprüchen und Rechten auch alle salz statt der Leistung durchgesetzt, entfallen mit der verbindli-
Ansprüche und Rechte der DL auf Nacherfüllung, Rücktrittund chen Feststellung der Rechte die wechselseitigen Hauptleis-
Minderung wegen nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung so

wie ihrer sonstigen vertraglichen Ansprüche (z. B. auch Garan
tieansprüche gegen den Hersteller oder Importeur). Für die

Geltendmachung der übertragenen Ansprüche gilt Ziffer 2.5.
Sofern es sich um einen gebrauchten Gegenstand handelt, ist

dem Kunden, der sich den Gegenständ und den Lieferanten
selbst aussucht, bekannt, dass im Beschaffungsvertrag ggfs,
eine beschränkte Haftung ffjr Sach- und Rechtsmängel verein
bart wird. Demnach kann die DL ihrer Verpflichtung zur Über
tragung der Ansprüche und Rechte wegen Mängeln des Ge
genstandes im Rahmen der Ziffer 2.5 und dieser Ziffer 5 nur in

dem mit dem Lieferanten vereinbarten (und insofern ggfs, be
schränkten) Umfang nachkommen.
Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass er die Leistung der

vereinbarten Zahlungen wegen nicht vertragsgemäß erbrachter
Leistung oder wegen Pflichtverletzungen des Lieferanten erst
dann verweigern kann, wenn der Lieferant einem von dem

Kunden erklärten Rücktritt vom Beschaffungsvertrag oder ei
nen geltend gemachten Schadensersatz statt der Leistung zu

gestimmt und die sich hieraus ergebenden gesetzlichen Folgen
anerkannt hat. Das gleiche - vorläufige - Recht zur Verweige
rung der Leistung der vereinbarten Zahlungen besteht, wenn er

Klage gegen den Lieferanten auf Zahlung der sich aus dem Einsatzvoraussetzungen für den verbleibenden Teil des Gegen-
Rückabwicklungsverhältnis oder der Geltendmachung von Standes zu schaffen.

Schadensersatz statt der Leistung ergebenden Ansprüche er
hoben hat.

O

tungspflichten aus dem Vertrag.
Der Kunde hat die DL so zu stellen, wie sie ohne den Ab

schluss des Vertrages und die dadurch bedingte Beschaffung
des Gegenstandes stehen würde. Hiernach hat er die Anschaf
fungskosten des Gegenstandes und die bis zur Aufhebung des
Vertrages anfallenden Vertragskosten, insbesondere die Finan
zierungskosten, zu zahlen. Bereits geleistete vereinbarte Zah

lungen sowie vom Lieferanten im Zusammenhang mit der
Rückabwicklung zurückgezahlte Beträge auf den Kaufpreis
und/oder die Software-Lizenzgebühr werden auf die Verpflich
tungen des Kunden angerechnet. Vom Lieferanten nach Erfül

lung der Zahlungsverpflichtung des Kunden bei der DL einge
hende Beträge werden dem Kunden vergütet.
Für eine Rückgewähr des Gegenstandes gilt Ziffer 2.5 letzter
Absatz.
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5.5 Sofern der Kunde Ansprüche gegenüber dem Lieferan
ten wegen Verletzung der Pflichten aus dem Beschaffungsver
trag nur bezüglich eines Teils des Gegenstandes geltend
macht, gelten die vorstehenden Regelungen für diesen Teil des

Gegenstandes entsprechend. Ist im Zuge der Abwicklung der
geltend gemachten Ansprüche nur ein Teil des Gegenstandes
an den Lieferanten zurückzugeben, obliegt es dem Kunden, die
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Gebrauch, Instandhaltung und Instandsetzung
6.1 Der Kunde wird den Gegenstand pfleglich behandeln, ihn

unter Beachtung der Rechtsvorschriften sachgemäß gebrau
chen, Wartungs-, Pflege- und Gebrauchsempfehlungen sowie

Garantiebedingungen des Herstellers/Lieferanten befolgen.
Der Kunde stellt die DL von Ansprüchen Dritter, die sich aus

dem Gebrauch oder der Haltung des Gegenstandes ergeben,
auch aus Patent- und Schutzrechtsverletzungen sowie aus ei
ner Inanspruchnahme wegen etwaiger Nutzungsgebühren für
Infrastruktur frei. Dies gilt auch für alle mit der Durchführung

6.

Bis zu einer endgültigen Klärung geltend gemachter Ansprüche
bleibt der Kunde verpflichtet, den Gegenstand pfleglich zu be
handeln, zu versichern und erforderlichenfalls zu verwahren.

Im Falle der Minderung gilt Entsprechendes für die anteiligen
vereinbarten Zahlungen.

5.2 Setzt der Kunde gegen den Lieferanten im Wege der
Nacherfüllung einen Anspruch auf Lieferung eines neuen man

gelfreien Gegenstandes durch, so ist die DL damit einverstan

den, dass der bisherige Gegenstand gegen den ersatzweise

O
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>

g

Seite 3 von 6



Anlage 1 zum Vertrag mit

Karec GmbH & Co. KG Centraliapark 12 59329 Wadersloh

Allgemeine Geschäftsbedingungen (MK) #15320

des Beschaffungsvertrages verbundenen Risiken und Schä
den, sofern sie die DL nicht selbst zu vertreten hat.

6.2 Der Kunde hat den Gegenstand auf seine Kosten in ord
nungsgemäßem und funktionsfähigem Zustand zu erhalten.
Die hierfür erforderlichen Wartungsarbeiten und Reparaturen
lässt der Kunde, soweit Abweichendes im Vertrag nicht verein
bart ist, durch vom Lieferanten oder Hersteller autorisierte Dritte

(insbesondere Vertragswerkstätten) auf seine Kosten durchfüh
ren und veranlasst den Einbau der erforderlichen Ersatzteile.

Gleiches gilt für Maßnahmen, die aufgrund von Rechtsvor
schriften zur Erhaltung der Gebrauchsfähigkeit erforderlich wer

den. Defekte an Messeinrichtungen des Gegenstandes (z. B.
Betriebsstunden- oder Kilometerzähler) sind der DL sofort zu
melden und unverzüglich beheben zu lassen.
Soweit der Kunde mit dem Lieferanten nicht bereits Vereinba

rungen zur Wartung und Pflege des Gegenstandes getroffen
hat, empfiehlt die DL den Abschluss von Wartungs- und/oder
Pfiegeverträgen mit dem Lieferanten oder einem geeigneten,
vom Lieferanten oder Hersteller autorisierten Dritten.

Ein Software-Pflegevertrag sollte mindestens folgende Leistun
gen umfassen;
- Beseitigung von Fehlern

Programmanpassungen und -Weiterentwicklungen, um die
Software unter Berücksichtigung gesetzlicher Anforderun
gen auf aktuellem und einsatzfahigem Stand zu hatten.

Gerät der Kunde mit seiner Instandhaltungs- und/oder Instand

setzungsverpflichtung in Verzug, so kann die DL die erforderli
chen Maßnahmen auf Kosten des Kunden selbst durchführen

lassen.

sprechend.
7.2 Für den Fall des Abhandenkommens und der totalen Be

schädigung vereinbaren die Vertragspartner die Aufhebung des
Vertrages. Der Kunde hat einen Betrag, wie in Ziffer 6.3 gere
gelt, zu zahlen.
Im Fall der teilweisen Beschädigung gilt Ziffer 6.2 entspre
chend.

Versicherungen und Entschädigungsleistungen
8.1 Der Kunde ist verpflichtet, den Gegenstand zu versichern.
Er tritt die Ansprüche aus seiner Versicherung an die DL zur Si
cherung ihrer Forderungen aus dem Vertrag hiermit ab. Die DL
nimmt die Abtretung hiermit an.

Die Versicherung hat mindestens die Gefahren Feuer, Ein
bruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm und Hagel abzudecken.
Ist eine elektronische Ausrüstung (z. B. Computer-Hardware
oder Medizintechnik) Vertragsgegenstand, hat der Kunde für
den Gegenstand eine Elektronikversicherung zu schließen. So

fern eine Maschine Vertragsgegenstand ist, hat der Kunde eine
Maschinenversicherung zu schließen. Zudem empfehlen wir
den Einschluss der Gefahren Hochwasser und Überschwem-

8.

mung.

Zum Nachweis einer solchen Versicherung und der Abtretung

der Anspr(lc^e''hieraus hat der Kunde einen ausgefültten und
von ihm sowie einer Versicherungsgesellschaft unterschriebe
nen Siche'ruhgsschein im Original bei der DL einzureichen.
Durch den.Stcherungsschein gilt die Versicherung für Rech
nung der'Db> Entsprechendes gilt, wenn die DL diese Ansprü
che auf eine finanzierende Sparkasse/Bank übertragen hat, zu
gunsten der Sparkasse/Bank. Ziffer 7 bleibt unberührt.

8.2 Von der vorbezeichneten Pflicht zur Versicherung des

6.3 Einschränkung und Wegfall der Gebrauchsfähigkeit
auch aufgrund von Rechtsvorschriften - berühren die Verpflich
tung zur Leistung der vereinbarten Zahlungen grgndsät^ich >' Gegenstandes ist der Kunde befreit, wenn und soweit die DL

ihm auf seinen Wunsch einen Versicherungsschutz für den Ge
genstand verschafft oder ihn von den entsprechenden Risiken
freistellt.

O

nicht,

Sind Instandhaltung, Instandsetzung oder andere Ma^nahrrien
zur Wiederherstellung der Gebrauchsfähigkeit/nichC'niögiich'
oder wirtschaftlich nicht sinnvoll, so kann der Kunde st^ttdes-
sen die Aufhebung des Vertrages verlangen, wenn er di^ Zah
lung folgenden Betrages anbietet:
Zeitwert des Gegenstandes in unbeschädigtem Zustand, min
destens aber einen Betrag in Höhe der Summe der vereinbar
ten Zahlungen für die restliche fest vereinbarte oder kalkulatori

sche Vertragslaufeeit des Vertrages, zuzüglich eines eventuell
im Vertrag vereinbarten kalkulierten Restwertes sowie einer

eventuell anfallenden Vorfälligkeitsentschädigung.
Bei der Ermittlung des jeweiligen Mindestbetrages wird die DL
ersparte Aufwendungen oder andere, ihr durch die vorzeitige
Vertragsaufhebung erwachsende Vorteile, insbesondere Zins
vorteile, anrechnen.

Nach einer Verwertung des Gegenstandes wird die DL dem

Kunden auch Vorteile aus der Verwertung gutbringen. Hierbei
wird die DL den Verwertungseriös abzüglich Mehrwertsteuer
und verwertungsbedingter Kosten und - soweit der Kunde für
die Einschränkung oder den Wegfall der Gebrauchsfähigkeit
einzustehen hat - den Marktwert des Gegenstandes zum Ab
lauf der festen oder kalkulatorischen Vertragslaufeeit berück
sichtigen.

8.3 Der Kunde ist zur Geltendmachung aller sich aus dem

Abhandenkommen und der Beschädigung des Gegenstandes
ergebenden Ansprüche gegen Dritte wegen einer Verletzung
des Eigentums der DL im eigenen Namen und auf eigene Kos
ten zur Leistung an die DL ermächtigt und verpflichtet. Erlangt
der Kunde Entschädigungsleistungen von Versicherern oder
anderen Dritten bevor er sämtliche Ansprüche der DL erfüllt

hat, so sind diese Leistungen von ihm zur Begleichung von Re
paraturrechnungen zu verwenden oder unverzüglich an die DL
abzuführen,

8.4 Von der DL empfangene Entschädigungsleistungen von

Versicherern oder anderen Dritten werden dem Kunden nach

seiner Reparaturleistung. Ersatzbeschaffung oder Aufhebungs
zahlung gemäß Ziffern 6.2, 6.3 und 7.2 bis zur Höhe der aufge
wendeten Kosten bzw. des nach Ziffer 6.3 berechneten Betra

ges vergütet.

Von der Gutschrift sind im Falle der Reparatur Zahlungen für
Wertminderungen ausgenommen.
Verzögert sich die Durchsetzung von Ansprüchen gegen Versi
cherer oder andere Dritte, kann der Kunde verlangen, dass die
DL ihr zustehende oder übertragene Ansprüche an den Kun
den abtritt. Ist der Vertrag im Zusammenhang mit dem Eintritt
des versicherten Risikos beendet worden, so kann der Kunde

die (Rück-)Abtretung von Ansprüchen aus bestehenden Versi

cherungen nur verlangen, sofern sämtliche Ansprüche aus

dem Vertrag gegenüber der DL vollständig erfüllt sind. Gleiches
gilt für etwaige Schadensersatzforderungen gegen Dritte und
deren Haftpflichtversicherung aus Unfällen und sonstigen
Schadenszuführungen,
8.5 Die DL behält sich vor, im Einzelfall hien/on abweichende

Regelungen zu treffen und kann insbesondere zu Ziffer 8,1 er

klären, dass sie auf die hier geregelte Versicherungs- und
Nachweispfiicht ganz oder teilweise verzichtet.
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Der Kunde haftet für eine etwaige schadensbedingte
Wertminderung auch ohne Verschulden. Die Höhe der Wert
minderung kann durch Sachverständigengutachten nachge
wiesen werden.

6.48

O

Abhandenkommen und Beschädigung
7.1 Der Kunde trägt die Gefahr des Abhandenkommens und

der totalen oder teitweisen Beschädigung des Gegenstandes.
Dies gilt auch bei höherer Gewalt und in den Fällen der Über
lassung an Dritte gemäß Ziffer 4.1,
Den Eintritt eines solchen Ereignisses wird er der DL unverzüg
lich nach Kenntniserlangung in Textform anzeigen und nach-
weisen. Im Fall der teifweisen Beschädigung gilt Ziffer 6.2 ent-

7.
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Rückgabe gemeinsam vom Kunden und einem Beauftragten
der DL zu fertigenden Protokoll festgehalten v/erden. Die Rück
gabe in vertragsgemäßem Zustand erfordert auch die Rückga
be der neuesten, bei dem Kunden vorhandenen Versionen ei

ner vertragsgegenständlichen Software, Die Kosten, die zur
(Wieder-)Herstellung des vertragsgemäßen Zustandes erfor
derlich sind, hat der Kunde zu tragen.

10.3 Sofern der Gegenstand geeignet ist, Daten zu speichern
und personenbezogene Daten auf ihm gespeichert sind, ist der
Kunde verpflichtet, ausschließlich die personenbezogenen Da
ten, die sich in dem Speicher des Gegenstands befinden, voll
ständig und datenschutzkonform vor der Rückgabe/Übergabe
an die DL zu löschen. Entsprechendes gilt für die sonstigen be-
triebsbezogenen Daten des Kunden, die auf dem Gegenstand
gespeichert sind und zum Betrieb des Gegenstandes notwen
dig sind oder zu der von der DL erworbenen Software gehören.
10.4 Für den Fall der Beendigung des Vertrages überträgt der
Kunde hiermit wieder alle ihm gemäß Ziffer 2.5 übertragenen,
zu diesem Zeitpunkt noch bestehenden Ansprüche und Rechte
auf die DL, die diese Übertragung hiermit annimmt. Dies gilt
nicht für Ansprüche, die von dem Kunden im Zeitpunkt der Be
endigung durchgesetzt wurden oder gerichtlich verfolgt wer

den. Die Rückübertragung ist auch ausgeschlossen, wenn der
Kunde den 'Gegenstand im Zusammenhang mit der Beendi
gung desyertrages'erwirbt. Entsteht der DL durch die zurück-
überträgehep'Ansprüche und Rechte ein Vorteil, wird sie die
sen dem'Kunde'h gutbringen.
WiixJ der "Gegenstand entgegen dem Willen der DL nicht ter-

rning'emäß zurückgegeben, werden dem Kunden für jeden
überschrittenen Tag als Grundbetrag 1/30 der für die Vertrags-

9. Außerordentliche Kündigung
9.1 Der Vertrag kann aus wichtigem in der Sphäre des ande
ren Vertragspartners liegendem Grund gekündigt werden. Die
DL kann insbesondere fristlos kündigen, wenn der Kunde
- mit der Erfüllung von zwei aufeinander folgenden Raten in

Verzug ist, oder
- mit Zahlungen, deren Höhe zwei Raten entsprechen, länger

als zwei Fälligkeitstermine für Raten in Verzug ist, oder
- unrichtige Angaben über seine Vermögensverhälfriisse ge

macht hat, oder

- nachhaltig gegen seine Vertragspflichten verstößt, z. B. sei
ne Verpflichtungen zur Offenlegung seiner wirtschaftlichen
Verhältnisse gemäß Ziffer 14.4, oder

- Adressat von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen ist, oder
- angenommene Wechsel oder Schecks zu Protest gehen

lässt.

Die DL kann aus wichtigem Grund auch dann kündigen, wenn

eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhäitnisse
des Kunden, eines persönlich haftenden Gesellschafters, eines
Bürgen oder Gesamtschuldners eintritt oder droht einzutreten,
durch die die Erfüllung der Pflichten aus dem Vertrag gefährdet
vwrd.

Soweit im Vertrag andere Regelungen nicht ausdrücklich ver

einbart sind, berechtigen Einschränkung und Wegfall der Ge

brauchsfähigkeit den Kunden nicht, den Vertrag zu beenden.
Die außerordentliche Kündigung des Vertrages durch den Kun
den ist auch dann ausgeschlossen, wenn die DL einer von dem
Kunden gewünschten Gebrauchsüberlassung an Dritte wider
spricht. Dem Erben des Kunden steht ein Recht zur vorzeitigen
Kündigung des Vertrages wegen Todes des Kunden nicht zu,

er kann jedoch Aufhebung des Vertrages verlangen, wenn er laüfeeit vereinbarten monatlichen Rate und die durch die Rück-
die Zahlung eines Betrages gemäß Ziffer 6.3 anbietet.
9.2 Bei einer Kündigung aus wichtigem Grund ist dem Kündi
genden der durch die Kündigung verursachte Schaden'zu er
setzen,

gabeverzögerung verursachten Kosten berechnet. Gibt der
'Kunde zum Gegenstand gehörende Schlüssel und/oder Unter
lagen nicht zurück, so kann die DL Ersatz auf Kosten des Kun
den beschaffen.

O
cv

4k

Weitergehende Schadenersatzansprüche wegen verspäteter
Rückgabe bleiben Vorbehalten. Im Übrigen gelten während die
ser Zeit die Pflichten des Kunden aus diesem Vertrag sinnge
mäß fort.

10. Rückgabe des Gegenstandes bei vorzeitiger Ver
tragsbeendigung

10.1 In den Fällen der Vertragsaufhebung gemäß Ziffer 5.4,
6.3 und 7.2 sowie der Kündigung gemäß Ziffer 9 wird der Kun
de den Gegenstand und/oder die neueste^bei dem Kunden be
findliche Fassung der Software gegebenenfalls mitsamt allen
Schlüsseln - auch Programmschiüsseln - und sämtlichen in sei
nem Besitz befindlichen Unterlagen (z. B, Zertifikate (COC-Be-
scheinlgung), Zulassungsbescheinigungen, Kundendiensthef
te, Bedienungs- und Anwenderhandbücher und sonstiger Un

terlagen, die den Gegenstand, seine Eigenschaften und gege

benenfalls Programmierung dokumentieren) jeweils auf seine
Kosten und Gefahr abbauen und ihn unverzüglich an den Sitz
der DL liefern. Sofern beim Kunden Kopien von vertragsgegen-
ständlicher Software vorhanden sind, wird der Kunde diese lö

schen und der DL die Löschung schriftlich bestätigen. Ist nur
Software Vertragsgegenstand, wird der Kunde die Software auf

einen geeigneten handelsüblichen Datenträger überspielen und
diesen an den Sitz der DL liefern.

Die DL behalt sich das Recht vor, einen anderen Ort zu benen

nen, sofern die Verwertung und Überprüfung des Zustands des

Gegenstands an einem anderen Ort erfolgen soll. Bei der Aus
wahl wird die DL ihr Überprüfungs- und Verwertungsinteresse
nach billigem Ermessen ebenso berücksichtigen wie die be
rechtigten Belange des Kunden, Mehrkosten, die durch die Be

stimmung eines anderen Lieferorts für die Rückgabe des Ge
genstands entstehen, wird die DL dem Kunden erstatten.
10.2 Der Kunde hat den Gegenstand in einem Zustand, der

der Anlieferungsbeschaffenheit unter Berücksichtigung der
durch den vertragsgemäßen Gebrauch bewirkten normalen
Abnutzung entspricht, zurückzugeben. Von diesem vertragsge
mäßen Zustand ohne weiteres erkennbar abweichende techni

sche und optische Schäden und Mängel können in einem bei

S

o

o

11. Ende der Vertragsiaufzeit

Die Vertragspartner sind sich einig, dass nach vollständiger Er
füllung aller Zahlungsverpflichtungen des Kunden aus diesem
Vertrag das Eigentum am Gegenstand in dem Zustand, in dem
er sich dann befindet, und/oder die neueste bei dem Kunden

vorhandene Fassung der Software sowie eventuelle

Bedienungs- und Anwenderhandbücher ohne weitere Zahlung
und unter Ausschluss von jedweden Mängelansprüchen und
-rechten auf den Kunden übergeht, wenn die DL zu diesem
Zeitpunkt keine weiteren Forderungen gegen den Kunden hat.
In diesem Fall geht das Eigentum am Gegenstand unter Aus
schluss aller Mangelansprüche und -rechte erst mit der Erfül
lung auch dieser Forderungen auf den Kunden über. Dies gilt
nicht im Fall der Aufhebung des Vertrages gemäß Ziffern 6.3
und 7.2.
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12. Entfallen

13. Entfallen

14. Allgemeine Bestimmungen
14.1 Die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) für die vereinbarten
Zahlungen der gesamten Vertragslaufzeit ist vom Kunden zu

Beginn der Vertragslaufzeit in einer Summe zu zahlen, Alle

sonstigen Entgelte für umsatzsteuerpflichtige Leistungen der
DL sind zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer (Mehrwert
steuer) zu zahlen. Bei einer Änderung des Umsatzsteuerrech
tes oder der Beurteilung der jeweiligen Rechtslage durch die Fi
nanzverwaltung können Entgelte für Leistungen oder Teiileis-

O
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tungen. auf die sich die Änderung auswirkt, auch nachträglich
entsprechend angepasst werden (z. B. auf die restliche Ver-
tragslaufeeit entfallender Teil einer vereinbarten Zahlung oder
im Falle einer nachträglichen Anpassung vereinbarter Zahlun
gen).
14.2 Der Kunde darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig

festgestellten Forderungen aufrechnen oder Zurückbehaltungs
oder Pfandrechte geltend machen.
14.3 Der Kunde wird der DL zur Prüfung seiner Bonität seinen
den gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden, datierten
und rechtsverbindlich Unterzeichneten Jahresabschluss vor ei

ner Annahme des Angebotes des Kunden und danach jährlich
nach dessen Erstellung entsprechend vorlegen. Auf Anforde
rung wird er jeweils weitere Auskünfte und Nachweise über sei
ne Vermögensverhaltnisse zur Verfügung steilen. Zu diesen
Auskünften und Nachweisen zählen vor allem solche, die die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht von der finan
zierenden Spai1<asse/Bank, insbesondere unter Berufung auf
§ 18 Kreditwesengesetz und die insoweit entwickelten Offenle
gungsgrundsätze, fordert. Die DL ist berechtigt, die Unterlagen
und Informationen der finanzierenden Sparkasse/Bank zugäng

lich zu machen. Ist die finanzierende Sparkasse/Bank im Ver
trag genannt, kann diese die vorstehenden Unterlagen und In
formationen auch selbst beim Kunden anfordern.

14.4 Die DL und ihre Beauftragten haben das Recht, den Ge
genstand zu besichtigen oder zu überprüfen. Die DL kann ver
langen. dass der Gegenstand als ihr Eigentum gekennzeichnet
wird.

14.5 Die DL haftet für eigenes Verhalten auf Schadensersatz
nur.

- wenn sie mindestens fahrlässig gegen wesentliche Veir>
tragspflichten verstoßen hat, -

- wenn sie mindestens fahrlässig gegen Vertragspflichten vei<

stoßen hat und hierdurch ein Schaden aus der-))ei1et2ung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit entstanden
ist oder

- wenn sie gegen ihre sonstigen vertraglichen, Pflichten vor

sätzlich oder grob fahrlässig verstoßen hat.
Entsprechendes gilt bei einem schädensbegründenden Verhal
ten der gesetzlichen Vertreter oder der Erfüllungsgehilfen der
DL. Hat die DL für ein Verhalten Dritter einzustehen, so kann

sie vom Kunden die Abtretung der Ansprüche gegen den Drit
ten verlangen, die der DL einen Regress gegen den Dritten er

möglichen.

14.6 Die auf Abschluss, Änderung, Beseitigung oder Beendi
gung des Vertrages gerichteten Erklärungen des Kunden be
dürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform oder einer anderen

von der DL für die jeweilige Erklärung vorgegebenen digitalen
Form. Sofern eine formgerechte Erklärung des Kunden an eine
den Vertrag vermittelnde Sparkasse/Bank übergeben wird, gilt
diese auch dann bei der DL als formgerecht zugegangen,

wenn die Sparkasse/Bank der DL eine Kopie dieser per Fax
oder E-Mail übermittelt.

14.7 Erfüllungsort ist der Sitz der DL. Gerichtsstand ist Bad

Homburg v. d. Höhe, wenn der Kunde ein Kaufmann, eine ju
ristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-

rechtliches Sondervermögen ist.
14.8 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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Besondere Bedingungen für zulassungsfähige Fahrzeuge (MK)

höchstens EUR 500 bzw. bei Nutzfahrzeugen ab 2.8 t zulässi
gem Gesamtgewicht EUR 1.000, die mindestens die Beschädi
gung, die Zerstörung und den Verlust des Gegenstandes zu

umfassen hat, ab der Zulassung bis zur Rückgabe des Gegen
standes (Ziffer 10.), abzuschließen und aufrechtzuerhalten. Der
Mindestdeckungsumfang der Vollkaskoversicherung (inklusive
Teilkasko) ergibt sich aus der Versicherungserklärung und dem
Antrag des Kunden auf Ausstellung eines Sicherungsscheins,
die der Kunde mit seinem Vertragsangebot einzureichen hat.
Mit der Versichenjngserklärung tritt der Kunde seine Ansprü
che aus Verkehrsunfällen und sonstigen Schadenszufügungen
zur Sicherung seiner Verpflichtungen an die DL ab. Durch den
Sicherungsschein gilt die Versicherung für Rechnung der DL.
Entsprechendes gilt, wenn die DL diese Ansprüche auf eine fi
nanzierende Sparkasse/Bank übertragen hat, zugunsten der
Sparkasse/ Bank. Ziffer 7. bleibt unberührt.
6.2 Eine etwaige Befreiung des Kunden von seiner Versiche
rungspflicht berührt die Verpflichtung des Kunden zum Ab
schluss einer Haftpflichtversicherung für ein zum öffentlichen
Straßenverkehr zugelassenes Fahrzeug in keinem Falle,

Die nachfolgenden Bedingungen gelten ergänzend zu den All
gemeinen Geschäftsbedingungen (MK), soweit sie deren Re
gelungen nicht ersetzen.

Überführungskosten, Lieferant, Haltereigenschaft
1,1 Die Kosten der Überführung und Zulassung des Gegen
standes übernimmt der Kunde.

1.2 Soll ein zulassungsfähiges Fahrzeug für den öffentlichen
Straßenverkehr zugelassen werden, ist der Kunde als Halter in
die Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief - nachfol
gend auch "ZLB II" -) einzutragen. Er darf den Gegenstand nur

mit schriftlicher Einwilligung der DL auf Dritte zulassen. Die Hal
tereintragung des Kunden in die ZLB II begründet keine Eigen
tümerstellung. Der Kunde hat alle sich nach den gesetzlichen
Vorschriften aus dem Betrieb und der Haltung des Gegenstan
des ergebenden Verpflichtungen zu erfüllen.
1.3 Sofern zwischen dem Kunden und dem Lieferanten Ab

weichendes im Einzelfall nicht vereinbart ist, erfolgt die Ausliefe
rung eines vom Lieferanten auf den Kunden zugeiassenen
Fahrzeuges am Sitz des Lieferanten im Wege der Übernahme
durch den Kunden - Ziffer 2.8 der AGB (MK/RW) bleibt unbe
rührt.

1.

Lieferant, Eigenschaften und Spezifikationen des
Gegenstandes

2.1 Bei zulassungsfähigen Fahrzeugen erfolgt die Auswahl
des Lieferanten in Ausnahmefätlen unmittelbar durch die DL.

2.

2,2 Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im
Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Her
stellers bleiben während der Lieferzeit Vorbehalten, sofern die->._

Änderungen oder Äbweichungen unter Berücksichtigui^
Interessen des Lieferanten für den Kunden zumutbafsigc^ ’ ''

\O
r«j

ifi

3. Zuiassungsbescheinigung Teil II
Im Zusammenhang mit dem Erwerb eines zulassunäsfähige^
Fahrzeuges, das auf den Kunden zugetasseri'W|rd, ertiält die
DL von dem Lieferanten die ZLB II und - bei Persbnenkraftwa-

gen - die COC-Bescheinigung. Diese Untertagei^wird die DL
ihrerseits gegebenenfalls an den Kimden zur Verwahrung über
senden. Der Kunde wird der DL ihm so,übermittelte Unterlagen

auf deren Äufforderung unverzüglich auf eig^'e Kosten über
senden,

Befindet sich die ZLB II im Besitz der DL. wird die DL diese der

zuständigen Behörde auf Verlangen des Kunden auf dessen
Kosten vorlegen, wenn dies zur Erlangung von behördlichen
Genehmigungen erforderlich ist, die den Wert des Gegenstan
des nicht negativ beeinträchtigen.

9t

O

3

£

4. Auslandsfahrten

Für zugelassene Fahrzeuge stimmt die DL bereits mit Ab
schluss des Vertrages Fahrten in das europäische Ausland zu.

Die einschlägigen Bestimmungen der abzuschließenden Fahr
zeugversicherung sind vom Kunden zu beachten.

5. Unfallschäden

Handelt es sich bei dem Gegenstand um einen zum öffentli
chen Straßenverkehr zugelassenen Personenkraftwagen, kann
der Kunde die Aufhebung des Vertrages gemäß und unter den
Voraussetzungen der Ziffer 6.3 der AGB MK bereits dann ver

langen, wenn die zu erwartenden Reparaturkosten höher sind
als 60 % des Wiederbeschaffungswertes für den Gegenstand.

6. Kasko-und Haftpflichtversicherung
6.1 Ziffer 8.1 der AGB MK wird für zum öffentlichen Straßen

verkehr zugelassene Fahrzeuge durch die nachfolgende Rege
lung ersetzt;

Der Kunde verpflichtet sich, eine Haftpflichtversicherung mit
EUR 100 Mio. Deckungsumfang und eine Vollkaskoversiche
rung (inklusive Teilkasko) mit einer Selbstbeteiligung von
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Deutsche Leasing
DL100-165361-0OM

Dok 31SBS sale-and-Mietkauf'backVereinbarung für □ sale-and-lease*back
zum Vertrag Nr.
iwiBchan der Deutst^he Leasing AG (»Mchslehend "DL" genannt) und dem nacristehend bezelchneten Kunden

2827451 vom

Kunde/VerkSufer

Karec GmbH & Co. KG ' Bankverbindung;
CI>'

Centraliapark 12
59329 Wadersloh IBAN;

BIC;

A. Kaufvertrag für sale*and4ease'back/-Mietkauf-back

Gegenstand/Ausrüstung genaue Bezeichnung

1 Schredder Arjes 950 Titan
(Baujahr 2020)

430.000.ÖolEURKaufpreis

zuzüglich MwSt.

Gesamtkaufpreis

EUR

430.000.001EUR

Rechnung Nr.Hersteiler/Lteferant des Verkäufers:

MULTIMETALS RECYCUNG LIMITED
/

Maschinerv/Ident'/Fahrgesteilnr. [The Murrough Bollamey, WicWow A67
IE-RW90 Lelnsler

der Verkäufer bei einem zulassungspflichligen Gegenstand die 2uias*
sowie die COC-BescTielnigurtg

Der Verkäufer hat mit seinem Uoforanton einen Kaufvertrag Ober den zuvor nä-
her bezeichneten Gegenstand geschlossen. Der Gegenstand Ist sungsbeschelnigung Teil II

zusätzlich der DL vorfegt un
der Verkäufer der DL Pfandfreigabeertdärungen eventueller Grundptand-
rechlsgläubiger und Vermieter sowie Freigabeerklärungen etwaiger SIcho*
rungseigontOmer beibringi,

● der VerlUufer der OL eine Rechnung im Sinne des § 14 UStG Qberminelt.
die diesen zum Vorsteuerabzug berechtigt (r«cht bei einem Mietkaufxer-
trag).

Dia OL winf den angegebenen Gesamlkaufpreis unter den genannten Voraus*
Setzungen cGrekt an den Verkäufer zahlen, wenn ihr eine Kopie der Ueferanlerv-
rechnung und eine Bestätigung des Lieferanten voriiegt, in der der Lieferant er
klärt, dass das Ggenlum am Gegenstand bereits euf den Verkäufer übergangen

^Fahrzeugbrief)
S noch nicht.

□ rMx:h nicht vollständig.

D bereits \«listär\dig (Zutreffendes bitte ankreuzen)

geliefen. Er will der DL den Gegenstand verkaufen urtd ton Ihr zurUcMeasen
(Leasing) bzw. zurOckkaufen (MtetkauO- Vor diesem Hintergrund schlioQen Ver
heer und die DL eltten Kaufvertrag zu den nachfolgenden Bedingungen ab:
1. Der Verkäufer verkauft der DL zu dem vorgenannten Gesamlkaufpreis den
Gegenstand unter der aufschiebenden Bedingung des Abschlusses dos den Ge
genstand betreffenden Vertrages mit der oben angegebenen Nummer zwischen
der OL und dem Kunden. Der angegebene GesamtKautarels Isl der Selbstkos
tenpreis des Kunden ohne Verpackungs-. Fracht- und Transpoitversicherungs-
kosien sowie allen sonstigen Nebenkosten des Erwerbs. Sollte sich der von dem
Verkäufer an seinen Lieferanten zu zahlende Kaufpreis änderrt. so ändert sich
auch der wn der DL zu zahlondo Gesamlkaufpreis entsp
2. Die Vertragsparteien sind sieh einig, dass bis zum Wirksamvrardon des Kauf
vertrages entstandene Anwartschafisrechle mit dem Wirksamwerden dieses
Kaufvertrages und danach entstehende /Viwarts^ftsrechte zu dem Zeitpunkt
ihrer Entstehung vom Verkäufer auf die DL übergehen. Entsprechendes gilt für
den Übergang des Egenlums. Der Verkäufer versichert, dass er zur Übertra
gung von AnwartschaflsrechterVdes Eigentums berechtigt ist, insbesondere
nicht anderweitig dartibef verfügt hat, oder bis zum ZeHpunkt ^s Wirksamwer-
dens des Kaufvertrages oder einem späteren Entstehungs-ZÜbertrag ungszeit-
punkt verfügen vnrd.
Die Übergabe des Gegenstandes wird durch Abschluss des Vertrages mit der
oben angegebenen Nummer ersetzt, aufgrund dessen die DL den mittelbaren
Besitz am Gegenstand erlangt.
Soweit sich der Gegenstand bei einem Dritten befindet, wird die Übergabe des
Gegenstandes durch die Abtretung der HerausgabeansprOche gegenüber dom
unmittelbaren Besitzer ersetzt,

Der Verkäufer ist verpflichtet, den Gegenstand ab dem Zeitpunkt des Entstehens
des Anwartschaffsrechtes/der Übertregung des Eigentums von Rechten Dritter
zum Beispiel Pfandrechten von Grundpfandrechtsgläubigern oder Vermietern
freizusieilen. Dies gilt insbesondere aucn für Qgentumsvorbehall D.

3. Die DL wird den angegebenen Gesamlkaufpreis unmittelbar an den Lieferarv-
ten des Verkäufers in dessen Namen und für dessen Rechnung zahlen, wenn

der Verkäufer der DL zum Nachweis der Hähe des angegebenen Gesamt
kaufpreises eine Kopie der Rechrtung des Lieferanten wriegl. auf welcher
vermerkt ist. dass mit Zahlung des Kaufpreises das Eigentum am Gegeiv
slend vorbehaltlos auf den Verkäufer/Kunden übergeht,

B. Besondere Vertragsbedingungen für salo-and-toasofMIotkauf-bac k

1. Die VertragsJaufzeit beginnt - abweichend wn den entsprechenden Angaben
auf der Vorderseite des Vertrages ● an dem in der Rechnung des Verkäufers arv
gegebanen Datum der Lieferung an die DL oder < bei zulassungspflichligen Ge
genständen ● mit dem Datum der Zulassung, wenn die Zulassung im Zusam
menhang mit dem Abschluss des Vertrages erfolgt. Im Felle dos Miotkoufs be
ginnt die Vertragslaufzeit an dem In der Rechnung des Lieferanten an den Ver
käufer angegebenen Datum der Lieferung, wenn der Verkäufer nicht ein anda-

ist.

Dieser KauNertrag ist keine Rechnung im Sinne des § t4 UStG, und berechtigt
nicht zum Vorsteuerabzug.
4. Die Kopie der Lieferantenrechnung darf der Verkäufer der DL nur verlegen,
wann der Gegenstand

vollständig ● mit Betriebsanleitungen und Bcnutzerhandbüchern ● geliefert
und von dem Verkäufer sorgfältig geprüft und getestet wurde

- fabrikneu, ordnungsgemäß und funktionsfähig ihm geliefert wurde und allen
mit seinem Lieferanten getroffenen Vereinbarungen und den gesetzlichen
Sicherheilsvorschriften entspricht.

Mit der Übersendung eirver Kopie der üeferanlenrechnung bestätigt der Verkäu
fer der DL den vertragsgemäßen Zustand und entlässt diese aus ihren Ver
pflichtungen
lieh euf die i
chung und Rüge.
5. Die Saefv und ^eisgefehr geht bei saie-and-leaso-bacK-Vorträg cn mit Be
ginn der Vertragstaufzeit gemäß Ziffer B 1 der Besondere Vertragsbedingungen
für sela-and-leasefhketkauf-back. spätestens jedoch mit NuUungsbeglniv. auf
die OL als Käufer Ober. Bei sela-and-Mietkauf-back-Verträgen verbleibt die
Sech- und Preisgefahr bei dem Verkäufer.
6. Dieser Kaufvertrag und der abgeschlossene Vertrag mit der oben angogebe^
nen Nummer bilden insofern eine Einheit, als do'r Fortbestand des Kaufvertra

ges Geschäftagrundlago des Vertrages ist.
7. Erfüllungsort ist der Sitz der DL.
Gerichtsstand ist Bad Homburg v. d. Mähe, wenn der Verkäufer Kaufmann,

änentllchen

rechend.
a

8 I aus § 377 HGB ● entsprechend verzichtet der Verkäufer ausdrOck-
etwaigen Rechte gemäß § 377 HGB wegen unterlassener Untersu-●n

fo

■5

I

o

eine juristische Person des
Sondervermägen Ist.

Rechts oder ein äffentlich-rechtliches

BesonderheKen bei sale-and-Mlalkauf-back

Der Kaufpreis entspricht dem Gesemtkaufpreis.
Der Lasischriflbeleg mit seinen Angaben ist Bestandteil des Vertrages.

8

res Lieferdatum milgeteilt hat. In jedem Fall beginnt die Vertragslaufzelt mit
Auszahlung des Gesamtkaufpreises durch den Käufer.
2. Für den in dieser Vereinbarung für sale-and-lease/Miotkauf-ba ck bezeichne
ten Gegenstand werden die 25ffem 2.. S. und 14. der allgemeinen Geschäftsbe
dingungen des Vortrages durch die entsprechenden Ziffern der beillogonden be
sonderen Vertragsbedingungen für sale-and-lease/Mielkauf-back-Ge schäfte er
setzt.

S

o

Oer Kunde bietet der OL eine Vereinbarung zu den vorstehenden Bedingungen an. Ziffer 1 der Allgemeinen Geschäftsb^n
Abschluss dieser Vereinbarung entspiecheng. A ^ /Hi

tgen^sVertrages gilt fOr deno

t/)
I

8 Wadersloh, den

hi
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Ardage 1:

rmdes KurdenA/erkäuTers

Betondero Verlrag«b«dlngungsn ^l«;.gt]dF«a3^aiMlfSk8uf-back
Metallhajitl':l

itl
8

8
Containerüivr-51

_ ent$orgerfachb'*!''‘*h

' W(Kfcr^/>’'‘"®'’^9rLtppe
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Anlage zur Vereinbarung fOr sate^nd*{ease/Mletkauf-back mit
Karec GmbH & Co. KG

Anlage 1: Besondere Vertragsbedingungen für sale-and-lease/Miotkauf-back gern. Punkt B der Vereinbarung für sale>and'lease/Mietk auf-
back

DL an den Kunden im Rahmen des sale-and-tease-back-Verfahrens
bzw. sale-and-Mielkauf-back-Verfahrens gezahlte Gesamikaufpreis ent
sprechend, Nach Eingang des MinderungsbeUages bei der OL ermäßi
gen sich dis vereinbarten Zahlungen entsprechend der Mindening der
Anschaffungskosten. Die DL wird bei der Berechnung der Ermäßi-
gungsbetr^e ihr durch die Minderung erwachsende Zinsvorteile anrech
nen.

6.4 Hat der Kunde in seinem Verhältnis zu dem Lieferanten einen Rück

tritt oder Schadensersatz statt Leistung durchgesetzt, so entfallen damit
auch der zwischen DL und Kunden im Rahmen des sale-and-lease-
back-Verfahrens bzw. sa!e-and-Mietkauf-back-Verfahrens geschlossene
Kaufvertrag und der Leasing- bzw. Mietkaufvertrag.
Oer Kunde hat die DL so zu stetlen. wie sie ohne den Abschluss des
Kauf- und des Leasing- bzw. Mietkaufvertrages stehen würde. Hiernach
hat er den Gesamtkaufpreis z’urückzuzahlen und der OL die bis zum
Zeitpunkt der Durchsetzung des Rücktritts oder des Schadensersatzes
statt Leistung (durch Anerkenntnis des Lieferanten oder rechtskräftiges
Urteil) angefallenen Vertragskosten, insbesondere die Finanzierungs-
kosten, zu erstatten. Bereits geleistete Zahlungen auf die vereinbarten
Zahlungen werden angerechnet. Oer demnach geschuldete Betrag ist
vom Kunden ab der Durchsetzung des Rücktritts oder des Schadenser
satzes statt Leistung marktOblich zu vorzinsen.
Oie DL wird dem Kunden das Eigentum am Gegenstand Zug um Zug
gegen Zahlung der gemäß Ziffer 5.4 Abs. 2 geschuldeten Beträge zu-
rOckübertragen. Die Rückgabe des Gegenstandes vom Kunden an den
Lieferanten ist erst nach Vollzug der RückabwicMung im Verhältnis DU-
Kunde zulässig, es sei denn, der Kunde hat der DL bezüglich der ge
mäß Ziffer 5.4 Abs. 2 geschuldeten Beträge Sicherheit durch Beibritv
gung einer der DL genehmen, werlhaltigen Sicherheit geleistet.

2. Beschaffung
2.1 Der Kunde will den von ihm erworbenen oder noch zu erwerbert-

den Gegenstand der DL verkaufen und von ihr zuruckleasen (Leasing)
bzw. zurückkaufen (Mletkauf) - im Folgenden sale-and-lease-back-Ver-
fahren bzw. sale-and-MielKauf-back-Verfahren gervannl -. Er schließt ur>-
ter der aufschiebenden Bedingung des Zustandekommens des Leasing-
bzw. Mietkaufvertrages (nachstehend Vertrag genannt) einen Kaufver
trag über den Gegenstand ab.
2.2 Der Kunde hat den unmittelbaren Besitz des Gegenstandes bzw.,

soweit zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht geliefert ist,
wird er ihn vom Lieferanten erhaiterv.

2.3 Die Sach- und Preisgefahr geht bei sale-and-Iease-back-Verträgen
eine logische Sekunde, nachdem sie gemäß Ziffer A 5 der Vereinbarung
für sale-and-lease/Mietkauf-back auf die DU Qbergegangen war, wieder
auf den Kunden über. Bei sale-and-Mietkauf-back-Verträgen verbleibt
die Sach-und Preisgefahr bei dem Verkäufer.
2.4 Sollte der Gegenstand zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
noch nicht oder noch nicht vollständig geliefert s»n, vsrird der Kunde die
vertragsgemäße Lieferung durch den von ihm ausgesuchten Lieferanten
nach einer grürvdiichen mit aller Sorgfalt durchgeführten Untersuchung
des Gegenstandes durch Übersendung der Lieferantenrechnung an die
DL bestätigen.
2.6 Die vorstövenden Regelungen gellen für Teillieferungen entspre-
chertd.

Haftung für Sach- und Rechtsmängel
5.1 Die DL en^rbt den Gegenstand im Rahmen des sale-and-lease-
back-Verfahrens bzw. sale-and-Mietkauf-back-Verfahrers vom Kunden

und erlangt daher kaufvertragliche MängelansprOche und -rechte nur ge
genüber dem Kunden. Auf die Leasing- bzw. Mietkauf-typische Abtre
tung der kaufvertraglichen Mängslansprüche und -rechte der DL an den
Kunden wird im Rahmen des sale-and-lease-back-Verfahrens bzw. sale-

and-Mietkauf-back-Verfahrens deshalb verzichtet, weil die kauhortragli-
chen Mängelansprüche und -rechte der DL mit der Abtretung dieser An
sprüche an den Kunden, als Verpflichteten, erlöschen würden. Slattdes-
sen vereinbaren Kunde und DL, dass Mängelansprüche und -rechte des
Kunden bei Mängeln des Gegenstandes ausgeschlossen sind, well sich
solche Ansprüche In Ansehung der Leasing- bzw. Mietkauf-typischen
Haftung für Sach- und Rechtsmängei des Gegenstandes der DL nur
aus Mängeln ergeben könnten, für die der Kunde seinerseits der DL vor
rangig aus kaufvertraglicher Mängelhaftung Im Rahmen des sale-and-
lease-back-Verfahrens bzw. sale-and-Mielkauf-back-Veilahrens einzu-

stehen hätte, und weil der Kunde jederzeit aus eigenem Recht gegen
seinen Ueferanten vergehen kann. Der Kunde verpflichtet sich, die DL
von der Geltendmachung von Mängelansprüchen und -rechten gegen

über seinem Lieferanten unverzüglich zu unterrichlen und unaufgefor
dert auf dem Laufenden zu hallen.

6.2 Setzt der Kunde gegenüber seinem Lieferanten im Wege der Nach
erfüllung einen Anspruch auf üeferung eines neuen, mangelfreien Ge
genstandes durch, wird der Vertrag unverändert fortgesetzt, sofern der
Ersatzgegensland gegenüber dem bisherigen Gegenstand glechwerlig
ist; andernfalls gelten unbeschadet der Möglichkeit des Abschlusses ei
nes neuen Vertrages die Rechtsfolgen des Rücktritts (Ziffer 5.4) ent
sprechend.
Im Falle der Ersatzliefenjng durch den Ueferanten des Kunden und der
Fortsetzung des Vertrages erklärt die DL schon jetzt ihr Einverständnis
mit einem Austausch des Gegerrstandes mit dem Ersatzgegenstand.
Dies unter der Voraussetzung, dass der Lieferant des Kunden das Ei-'
gentum an dem Ersatzgegenstand unmitteJbar auf die DL Oberträgt und
den Ersatzg^er^stand an den Kunden als Geheißperson der DL über
gibt. Der Kunde ist verpflichtet, die OL schon vor Lieferung des Ersatz-
gegenstandes von der Ersatzliefenjng seines Lieferanten zu unterric^
len. Nach einem Austausch ist der Kunde verpflichtet, der OL eine Be
stätigung seines Lieferanten vorzulegen, aus der sich ergibt, dass dieser
den Ersatzgegenstand an den Kunden zum Zwecke der Übereignung
an die DL übergeben hat. Bei einem Gegenstand, für den eine Zulas-
sungsbescheintgung Teil il (FahrzeugbrieO oder eine Betriebsertaubnis
erforderiieh ist, wird der Kunde zusätzlich den Lieferanten zur unverzüg
lichen Übersendung an die DL veranlassen. Weiter ist der Kunde ver
pflichtet. der DL unverzüglich die Maschinen- bzw. Fahrgeslellnummer
oder die sonstigen Unterscheidungskennzeichen des Ersatzgegenstarv-

des mitzuteilen. Für den Fall, dass eine ordnungsgemäße Eigentums-
Übertragung oder deren Nachweis gemäß den vorstehenden Regelun- -
gen nicht möglich sein sollle. gellen die Rechtsfolgen des Rücktritts (Zif
fer 5.4) entsprechend.
5.3 Wird im Verhältnis zvrischen dem Kunden und dessen Lieferanten

die Minderung des Kaufpreises vi^tzogen, so ermäßigt sich der von der

5.

14. Allgemoino Bestimmungen
14.1 Sofern ein sale-and-Mletkauf-back-Geschäft geschlossen ist und
dem Angebot für einen Mietkaufvertrag ein Zins- und Tilgungsplan mit
Ausweis der Umsatzsteuer auf die Zinsanteile der Raten beigefügt Ist.
hat die OL darauf verzichtet, den sale-and-mielkauf-back-Vertrag als
umsatzsteuerfreien Kredit zu behandeln und zur Umsatzsteuer optiert.
Der Kunde zahlt entsprechend auch für alle weiteren umsatzsteuerbaren
Leistungen der DL r>eben den vertinbarten Zinsen und Entgelten zusätz
lich die anfallende Umsatzsteuer in ihrer jeweiligen gesetzlichen Höhe.
Die im Mletkaufvortrag vereinbarten Zahlungen werden durch die
Im Zins- und Tilgungsplan vereinbarten Zahlungen ersetzt.
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Deutsche Leasing
DL100-165361-00M

Dok 31Zusatzvereinbarung Anzahlungen im saIe-and-lease/Mietkauf>back>V erfahren

zur Vereinbarung für

Vertrag Nr.

zwischen der Deutsche Leasing AG (nachstehend "DL" genannt) und dem nachstehend bezeichnelen Kunden

□ saie-and-lease-back (D sale-and-Mietkauf-back und zum

2827451 vom

Lieferant des Kunden genaue Anschrift
MULTiMETALS RECYCLING LIMITED

The Murrough Bollarney, Wicklow A67
IE-RW90 Leinster

KundeWerkäufer genaue Anschrift

Karec GmbH & Co. KG

Centraliapark 12
59329 Wadersloh

Spätester Liefer>/Fertigstellungszeitpunkt 31.07.2023

A. Anzahlungen im sale-and-lease/Mletkauf-back-Verfahren

1. Noch zu liefernder/fertig zu stellender Gegenstand
Der Gegenstand des zuvor näher bezeichneten Vertrages und der Ver
einbarung für sale-and-lease/Mietkauf-back ist noch nicht vollständig ge
liefert oder fertig gestellt. Aufgrund des von dem Kunden mit seinem Lie
feranten geschlossenen Vertrages (Grundvertrag) ist der Kunde ver
pflichtet, folgende Zahlungen an den Lieferanten zu leisten;

Vom Kunden Höhe der

geleistet

□ ja □ nein

an den Kunden ist, dass

der Kunde der DL eine Kopie der betreffenden Anzahiungsrechung
des Lieferanten einreicht und

die dort angegebenen Anzahlungen den Rechnungsbetrag der ent
sprechenden Leistungen seines Lieferanten nicht übersteigen und
der Kunde in geeigneter Weise nachweist, dass er die von seinem
Lieferanten in Rechnung gestellten Leistungen in Höhe der Anzah
lung seinerseits vollständig erbracht hat und
der Kunde der DL seine entsprechende Rechnung stellt (nicht bei
einem Mietkaufvertrag).

Die DL wird ihre Anzahlung an den Kunden in dessen Namen und auf
dessen Rechnung direkt an seinen Lieferanten zahlen, es sei denn, der
Kunde weist mü'Einreichung der Lieferantenrechnung nach, diese be
reits vollständig gezahlt zu haben.

Fälligkeit der An-
Anzahlung' Anzahlung" Zahlung"'

Höhe der

Erste

Anzahlung

Zweite

Anzahlung

Dritte

Anzahlung

nein

nein

Schluss

zahlung
3. Rücktritt von der Vereinbarung für sale-and-lease/Mietkauf-ba ck

und vom.Vertrag wegen Überschreitung des spätesten Liefer-/
' Fertigstellungszeitpunktes

nein

in EUR

in % der Anschaffungskosten - bei sale-and-lease-back jeweils zu- SoHie dieVertragslaufzeit des Vertrages an dem oben vereinbarten spä
testen Liefär-ZFertigstellungszeitpunkt - aus welchen Gründen auch im-

... mer- die nicht in der Sphäre der DL liegen, nicht begonnen haben, kann
die DL von der Vereinbarung für sale-and-lease/Mietkauf-back und dem
Vertrag zurücktreten und die Rückzahlung von ihr geleisteter Anzahlun-

Die DL ist bereit, in Anrechnung auf den Kaufpreis, den sie mit dem gen fordern. Die vereinbarte Vergütung für die Anzahlung gemäß Zif-
Kunden im Rahmen der Vereinbaaing für sale-and-lease/Mietkauf-ba ck fer B. 3. ist dann im Zeitpunkt der Anforderung durch die DL fällig,
vereinbart hat. an den Kunden Anzahlungen zu zahlen. Diese Anzahlun- Im Falle von Teilliefemngen erfasst der Rücktritt alle Teillieferungen, zu
gen richten sich nach den Festlegungen von Ziffer 1. also danach in wel- denen die DL eine Schlussrechnung im Zeitpunkt des Rücktritts noch
ehern Verhältnis der Kunde selbst Anzahlungen aus dem Grundverlrag nicht erhalten hat. Ziffer 3 Absatz 1 gilt entsprechend,
an seinen Lieferanten zu leisten hat. Voraussetzung für jede Anzahlung

züglich gesetzlicher Umsatzsteuer
*" Fälligkeit gemäß Grundvertrag.

2. Anzahlungen an den Kunden

o>

B. Besondere Vertragsbedingungen für sale-and-lease/Mietkauf-bac k

1. Bestätigung der vertragsgemäßen Leistung des Lieferanten
Mit Einreichung der Kopie der an ihn gerichteten Rechnung seines Lieferanten bestätigt der Kunde der DL, dass

ein von seinem Lieferanten berechneter Betrag nach den im Grundvertrag getroffenen Vereinbarungen fällig ist und er daher seinerseits an sei
nen Lieferanten zu zahlen verpflichtet ist
- sofern es sich um die Vergütung für Teillieferungen handelt - Teilleistungen von seinem Lieferanten vertragsgemäß geleistet wurden.
- sofern es sich um die Schlusszahlung handelt - der Gegenstand des Vertrages vollständig und vertragsgemäß geliefert und voll funktionsfähig
fertig gestellt wurde.

fH

<0

CO
cv
o

2. Beginn der Vertragslaufzeit
Für den Beginn der Vertragslaufzeit gilt Abschnitt B. 1. der Vereinbarung für sale-and-lease/-Mietkauf-back entsprechend. Maßgebend sind die Anga
ben in der Schlussrechnung des Kunden oder - im Falle des sale-Mietkauf-back - seines Lieferanten.

CQ

O

3. Vergütung für Anzahlungen
Die DL berechnet dem Kunden für Anzahlungen vom jeweiligen Zeitpunkt der Zahlung an bis zum Tag des Beginns der Vertragslaufzeit Zinsen. Der
Zinssatz beträgt 6,250 % p. a. Bei Änderungen der dem Zinssatz zugrunde liegenden Finanziemngseinstandskosten der DL am Geldmarkt bis
zum Tag des Beginns der Vertragslaufzeit kann die DL den Zinssatz nach billigem Ermessen (§ 315 BGB),anpassen.
Eventuell sonstige anfallende anzahiungsbedingte Kosten werden dem Kunden von der DL geso_ndert in
sind am Ende jeden Kalenderquartals zahlbar, letztmals bei Beginn der Vertragslaufzeit, und
erteilte SEPA-Mandat eingezogen.
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,gesjß|lt. Die Zinsen und Kosten
infln'lm Rahmen des Vertrages
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Der Kunde bietet der DL eine Zusatzvereinbarung zu den vorstehenden Bedingungen an. Ziffer 1 der All^r le^/j^W^Ssctlifls'la^ingungen des Vertra*
Centraliapark 12 ● S93^9 Wadersloh
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ges gilt für den Abschluss dieser Zusatzvereinbarung entsprechend.o‘
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Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Kunden
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Deutsche Leasing
DL1OO-165361-O0M

Dok 31FXZusatzvereinbamng Fixierung der Raten

zum Vertrag Nr.

zwischen der Deutsche Leasing AG (nachstehend "OL” genannt) und dem nachstehend bezeichneten Kunden '

2827451 vom

Kunde genaue Anschrift

Karec GmbH & Co. KG

Centraliaparic12
59329 Wadersioh

Fixierung der Raten

Eine Anpassung der Raten gemäß Vertrag aufgrund von Änderungen
der Verhältnisse am Kapitalmarkt {Ziffer 3.4 der im Vertrag vereinbarten
Allgemeinen Geschäftsbedingungen) Ist ausgeschlossen unter der Bed
ingung, dass der DL bis zum 130.06.2023 1 alle vom Kunden vorzu
legenden Unterlagen einschlieiuich der uneingeschränkten AbnahmeerK-
tänjng scrwie die auf die OL ausgestellte Lieferantenrechnung vorliegen
(Fixterung der Raten).

Im Hinblick auf diese Fixierung der Raten stellt die DL Pinanzierungsmit-
tel zur Inanspruchnahme spätestens am|3Q.06.2023 I und zu den am
Tage des Abschlusses dieser Vereinbaoing gültigen Zinskonditionen
bereit.'

Für den Abschluss dieser Verdnbarung entrichtet der Kunde eine mit

der 1. Rate fällige Gebühr In Höhe von 10.300 1 % der Anschaffungs¬
kosten (gemäß der vertragltchert Vereinbarung) pro Monat des Fixie
rungszeitraumes zuzüglich Mehrwertsteuer.

Wird die Bedingung gemäß Absatz 1 nicht fristgerecht erfüllt, steht
Kunde der OL für alle durch die Nichtinanspruchnahme der Finan^^
rungsmittei entstandenen oder noch entstehenden Kosten und.Nac^l0 .
ein, soweit sie nicht bereits durch die Gebühr gemäß Ab^tz''3 g^$cl(t \ \
sind. Im Übrigen ist Ziffw^ 3.4 der Im Vertrag wreinbahen Aflgemiglnen^'
Geschäftsbedingungen wieder anwendbar.a
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Sicherungsschein für jKreditgeber 0Leasinggeber
Vefstcherungsnehmer (Name und Ansdinft)

KarecGmbH S Co. KG

Conlraliapark 12 DE-59329 Wadersloh

Versicherer {Name und Anschrift;

Mannheimer Versicherung AG
KompeteftKenter Firmenkundon
Technische \tersichenjngen

Augustaanlage 66,68165 Mannheirh

Vorsiclieiungsijrurxjstiick (tveon atmeichencl von oben gcnannlor Anschriil,
b«i Maschinen' und Cerdteverslchorung entbehrlich)

yefs1chetur^s$chtfn«NutTi(T»ef(n), .,	
H - -tO/tQC|2-2Versicherungsbeginn-Dalum; 01.07.2023

Anzeige des Versicherungsnehmers zur
II» ' TeiiwMiwtdMininj

I I Elnbruchdlobstahl-Vorsicharung

r~] LeHungswasser-VersIcherung

Die im angegebenen Vertrag versidieite{n). nachslehend be2eichnete(n)

[3] BetrIobaolnrIchtung

Maschinen und/oder Geräte (ausgenommen Schiffsmasohinen)

f~] Handelswaren

Sonstlgo [ ^
und zwar

● Q sturm-, Hagel-Versicherung
Q Technischen Versicherung

O Sonstigoi 	 Ij s
o

r~1 Landwirtschaftliche Inventarlen gemäß Pachtkreditgeselz
fT] Gebäude undfodor Anlagen

[]_J Gebäude, die gemäß § 95 Absatz 1 BGB nicht Bestandteile
eines Grundstocks sind

3
N
tf>

3

RI

Ol

E

Ol

SS
c
V)

O)

'j I insgesamt beschränkt auf

Horstaller

c

C
' ● - * — - 	

uTyp u. Nummor
0)

Bezolchiiung iVors.'Siimmo In EUR £Pos.-Nr.
o

"1 Sehreddor Arjes 950 Titan

6\^die«xn\Qge

120922“

OUOS

430.000,00\.'\ (U

>\.

1 i-.''

} £
oI

>

ist/sind [~]dem unten genannten Kroditgobor' zur Sicherung seiner derzeitigen und Künftigen Forderungen übereignet.
[~k] vom unten genannten Leaslnggebor* an den Versioherungsnehma - vetleasi.

Wir erklären uns damit einverstanden, dass für die Dauer der Sicherungsübereignung/des Leasings der oben genannten Sachen die folgenden
Bestimmungen gellen:
1. Die Versicherung der übereigneten/geleaslen Sachen gilt für Rechnung des Gebers,
2. Der Versicherungsnehmer muss die Versicherung unveröndeit fortselzen, sdange nicht der Geber in eine Änderung einwilligt. Der Gebar darf

die Einwilligung nicht v^elgem, soweit sein Interesse nicht berührt wird. Die Elnwiüigungserklämng muss dem Versicherer mindestens eirten
Monat vor Ablauf oder Änderung in Textform zugehen. Der Gebar ist zur Zahlung der fälligen Versicherungsprämie befugt.

3. Der Verslt^erungsnehmer ist in Abv/elchung von § 45 WG nicht befugt, über Rechte, die dem Geber aus dem Versicherurvgsvoftrag
zustehen, im eigenen Namen zu wTügen. Berechtigt zur Verfügung über diese Rechte, insbesondere zur Annahme der Entschädigung, ist
allein der Geber, und zwar auch dann, wenn er sich nicht im Besitz des Versicherungsscheines befindet. Der Versicherer ist berechtigt
jedoch nicht verpflichtet, die Höhe der gesicherten Forderung vor Auszahlung der Entschädigung zu prüfen.

Die auf der Rückseite genannten Bedingungen erkennen wir an und

bitten den Versicherer, dem Geber äneo Sicherungsschein zu diesen

Bedingungen auf unsere Kosten auszufertigen.
Es gelten die auf der Rückseite abgedruckten Hinweise zum

Datenschutz.

S

Datum und Unterachrlft des Varsichofungsnehmere

15.02.2024 1

r
S

Erklärung des Kreditgebers
V/ir werzichlen darauf, In den Versicherungsvertrag als

® Versicherungsnehmer nach § 95 WG einzutreten oder eine eigene
Versicherung abzuschließen,

g Sicherungsschein
V Für versicherte Schäden erteilen wir hiermit dem Geber zur

i:: angegebenen Versicherung den Sicherungsschein zu umseiligen Datum und Unterschrift dos Varsichorers
^ Bedingungen. Die übereignetenAwteasten Sachen sind im Rahmen des Unterschrift dos Vorsichorers
g angegebenen Versicherungsvertrages versichert.

Die Versicherung kann sich gleichzeitig aucJi auf weitere Sachen
erstrecken. Daraus kann sich eine Unterversicherung ergeben,

Datum und Unt^chrlft dos Krcdl^ebers
13.07.2023 ' ”/ / ~

Deutsche Leasing AG GF Sparkassen und Mittelstand
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V,cece‘.Für interne Angaben doa Gebera

lL-100-2827451 -16G8406/B2L

Bitte zurücksenden an:

Geber (Name und Anschrift)	
Deutsche Leasing AG

GF Sparkassen und Mittdstand

Vcriragstcam IL

Frölingstr. 15-31

61352 Bad Homburg v.d.Höhe
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● im Folgenden als "Geber" bezeichnet ** falls der Geber ein Kredilinslilut ist

VdS 1S22 : 2011-01 (3) - Lizenziert für Deutsche Leasing AG	
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Bedingungen zur Erteilung des Sicherungsscheins

Die vom Versicherer zu zahlende Entschädigung wird
an den Versichenjngsnehmer geleistet, wenn dieser die
Einwilligung des Gebers zur Zahlung beibringt. Bei Zahlung
an den Geber kann der Versicherer den Nachweis verl

angen, dass dieser im Verhältnis zum Versicherungs
nehmer zur Einziehung der Entschädigung berechtigt ist.

2. Der Versicherer wird dem Geber unverzüglich in Text
form anzeigen. wenn die einmalige oder die erste Prämie
nicht rechtzeitig gezahlt (§ 37 WG) oder wenn dem Ver-
sichenrngsnehmer für die Zahlung einer Folgeprämie eine
Frist bestimmt wird (§ 38 WG).

Der Versicherer teilt dem Geber ferner mit, wenn das Ver-

sicherungsverhällnis ganz oder teilweise gekündigt wird,
abläuft oder aus sonstigem Grunde vorzeitig endet. Dies gilt
nicht, soweit die Einwilligung des Gebers in Textfoim vor

liegt.

1. 3. Eine Kündigung der Versicherung durch den Versiche
rungsnehmer ist nur wirksam, wenn dieser mindestens

einen Monat vor Ablauf des Versicherungsvertrages nach
gewiesen hat. dass der Geber in die Kündigung eingewll-
iigi hat oder dass in dem Zeitpunkt, in dem die Kündigung
spätestens zulässig war, sich die versicherten Sachen im

Eigentum des Versicherungsnehmers befanden.

4. Endet das Versicherungsverhältnis für versicherte

Sachen dadurch, dass diese von dem Versicherungs-
grundstOckentferntwerden, wirkt diese Beendigungsog
leich gegenüber dem Geber.

5. Der Versicherer ist berechtigt, fällige Prämien mit der

Entschädigungsleistung zu verrechnen. Dies gilt nicht nur

für die auf die gesicherten Sachen entfallenden Prämien-
anteüe, sondern für die Gesamtprämie des angegebenen
Versicherungsvertrags,

Hat der führende Versicherer über eine Versicherung einen Sammelversicherungsschein ausgestellt, so wird dieser
Sicherungsschein zugleich im Namen der beteiligten Versicherer erteilt, Maßgebend ftir die anteilige Haftung der
Versicherer ist der am Schadentag gültige Verteilungsplan laut Versicherungsvertrag.'

Hinweise zum Datenschutz;

Die vom Vers.cherungsnehmer zur Erteilung des Sicherungsscheins- angegebenen personenbezogenen Daten werden
unter Beachtung der EUDatenschutzGrundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschützgesetzes (BDSG) sowie aller
weiteren maßgeblichen Gesetze verarbeitet. Dabei erfolgt die y^üjeilung nur soweit dies für die Ausübung der Rechte
und Erfüllung der Pflichten aus dem Sicherungssj^ieK ist. Für weitere Informationen wird auf die
Datenschutzhinweise der Geber und des Versicherers ' '

8

i

s

Seite 2 von 2



Deutsche LeasingAngebotsnummer: DL100-165361-00M

Rechnung Rechnungsnummer
IL-100-2827451 -1668406-1 -1

Bitte bei Schriftwechsel angeben

Dok 17Seite 1 von 1

Bad Homburg v. d. Höhe, den 13.07.2023
Durchwahl: 06172 88-2682 / KME

Karec GmbH & Co. KG

Centraliapark 12
DE-59329 Wadersloh

Der Gegenstand wird bilanzsteuerlich dem Vermögen des Kunden
zugerechnet.

Der nachstehend genannte Gegenstand ist Ihnen nach den Bestim
mungen des Vertrages überlassen.

Mietkaufgegenstand

Gegenstand: 1 Schredder Arjes 950 Titan

gemäß SMB Vereinbarung 17.04.2023

Ident'Nummer: 156

Vorankündigung („Pre-Notifikation“): Sie haben uns ein Mandat mit der Mandatsreferenznummer 100/270746 zu unserer Gläubiger-ID
DE2100100000000173 erteilt. Auf der Grundlage dieses Mandates werden wir die nachfolgend aufgeführten vereinbarten Zahlungen zu dem jeweils
angegebenen Zeitpunkt von dem Konto mit der IBAN DE3341250035009 1025965, BIG WELADED1BEK bei der SPARKASSE BECKUM - WA
DERSLOH einziehen. Der Einzug von Zahlungen, die zusammen mit der ersten Rate fällig sind (z. B. eines eventuellen Nutzungsentgeltes, einer
Bearbeitungsgebühr, einer an die DL auszuzahlenden Sonderzahlung) erfolgt jedoch nicht,vor Ablauf von drei (3) Kalendertagen nach dem Datum der
Ausstellung dieser Rechnung.

Nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ergeben sich die Raten^mA\näb^olgender Rechnung/Tilgungsplan für Bilanzen.

5 Vertragslaufzeit

72 Monate

CO
CNJ

%

Vertragsende: 30.06.2029

Als im Tilgungsptan angegebenen Fälligkeitstermin.ni!ll

Diese Rechnung gilt für die volle Vertragslaufeeit. Rechnungen
für die einzelnen Gesamtraten werden nicht erstellt.

Der Lastschriftbeleg mit seinen Angaben ist Bestandteil dieser
Rechnung.CO

(n

Bitte senden Sie die beigefügte Sicherungsbestätigung von Ihnen und Ihrer Versicherung rechtsverbindlich unterzeichnet an uns zurück.
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Deutsche Leasing AG

Deutsche Leasing AG Frölingslraße 15 - 31 . 61352 Bad Homöurg v. d. Höhe . Fon -t49 (0) 6172 88-02 ● Fax +49 (0) 6172 88-2840

www.deutsche4easing.com . Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg v. d. Hohe . HRB 6595 . USt-idNr.; DE812776645
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Alexander Wüerst. Vorstand: Kai Oslermann (Vorsitzender), Georg Hansjürgens, Sonja Kardorf, Markus Strehie, Rainer Wels 5 Finanzgruppe



Deutsche Leasing

Deutsche Leasing AG
Geschäftsfeid

Sparkassen und Mittelstand
Zentrale

Frölingstraße 15 ● 31

61352 Bad Homburg v. d. Höhe
www.deutsche-leasing.com
www.sparkassen-leasing.de

Deutsche Leasing AG - GF Sparkassen und Mittelstand

Frölingstraße 15-31 ● 61352 Bad Homburg v. d. Höhe

Karec GmbH & Co. KG

Centraliapark 12
DE-59329 Wadersloh Landesbank Hessen-Thüringen GZ

BIG HELADEFFXXX

IBAN DE38 5005 OOOO 0014 2000 18

Bad Homburg v. d. Höhe HRB 6595
USt-ldNr.: DE812776645

Katrin Menacher

Telefon +49 (0) 6172 88 - 2682
Telefax +49 (0) 6172 +49-6172 88-2004

Katrin.Menacher@
dl-finance.com

13.07.2023

Rechnung Nr. 2827451 / 6093157 {Bitte stets ang'

Wir berechnen Ihnen

Vertrag Nr. 1-I-IO
CSJ
CO

3k

Fixierungskosten EUR 3.870,00

Nettobetrag
+ MwSt. 19,00%

Gesamtbetrag

EUR 3.870,00
735,30

4.605,30

8

EUR

EURCO

o
cw

Der Rechnungsbetrag ist fällig zum 13.07.2023. Das Mandat (Mandats-ID 100/270746 zu unserer
Gläubiger-ID DE2100100000000173) liegt uns vor. Wir werden demzufolge diese Zahlungen von der dort
angegebenen Bankverbindung mit der IBAN DE33412500350091025965, BIC WELADED1BEKbei der
SPARKASSE BECKUM - WADERSLOH einziehen.

[s

s

a>

CN

o

Ci

Leistungszeitpunkt: 13.07.2023
O
<N

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Katrin Menacher.

Erfüllungsort ist Sitz der Leasinggesellschaft.

Gerichtsstand ist Bad Homburg v. d. Höhe, sofern der Rechnungsempfängerein Kaufmann, eine juristische
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
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170131106/600/o
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Vorsitzender des Aufsichfsrates: Alexander Wüersi Vorstand: Kai Ostermann (Vorsitzender),

Georg Hansjürgens, Sonja Kardorf, Markus Strehle, Rainer Weis
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Deutsche Leasing
Dok 17Rechnung/Tilgungsplan für Bilanzen

zum Vertrag Nr. 14.04.2023IL-100-2827451-1668406-1-1 vom

Bad Homburg v. d. Höhe, den 13.07.2023
Durchwahl +49 (0) 6172 88-2682 / KME

Kunde genaue Anschrift

Karec GmbH & Co. KG

Centraliapark 12
DE-59329 Wadersloh

Gesamt

betrag

Mwst. Zins-

Betrag

MwSt. Zins

Prozent

Rest

kapital

Zins-

AnteilTilgungFälligkeit Annuität

0,00 0,00 0,00 430.000,00

422.982,40

417.947,57

412.889,14

407.807,00

402.701,04

397.571,14

392.417,19

387.239,08

382.036,70

376.809,93

371.558,66

366.282,78

360.982,17

355.656,71

350.306,29

344.930,79

339.530,09

334.104,07

328.652,62

323.175,61

317.672,93

312.144,45

306.590,06

301.009,63

295.403,04

289.770,17

284.110,90

278.425,10

272.712,65

266.973,42

261.207,28

255.414,11

249.593,79

243.746,19

237.871,17

231.968,61

226.038,39

220.080,37

214.094,42

0,00 0,00 0,0001.07.2023

01.07.2023

01.08.2023

01.09.2023

01.10.2023

01.11.2023

01.12.2023

01.01.2024

01.02.2024

01.03.2024

01.04.2024

01.05.2024

01.06.2024

01.07.2024

01.08.2024

01.09.2024

01.10.2024

01.11.2024

01.12.2024

01.01.2025

01.02.2025

01.03.2025

01.04.2025

01.05.2025

01.06.2025

01.07.2025

01.08.2025

01.09.2025

01.10.2025

01.11.2025

01.12.2025

01.01.2026

01.02.2026

01.03.2026

01.04.2026

01.05.2026

01.06.2026

01.07.2026

01.08.2026

01.09.2026

0,00 0,00 19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

7.017,60

7.394,33

7.389,84

7.385,34

7.380,81

7.376,26

7.371,69

7.367,10

7.362,49

7.357,86

7.353,20

7.348,53

7.343,83

7.339,11

7.334,36

7.329,60

7.324,81

7.320,00

7.315,17

7.310,31

7.305,43

7.300,53

7.295,61

7.290,66

7.285,69

7.280,70

7.275,68

7.270,64

7.265,58

7.260,49

7.255,38

7.250,24

7.245,08

7.239,90

7.234,69

7.229,46

7.224,20

7.218,92

7.213,61

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

5.034,83

5.058,43

5.082,14

5.105,96

5.129,90

5.153,95

5.178,11

5.202,38

5.226,77

5.251,27

5.275,88

5.300,61

5.325,46

5.350,42

5.375,50

5.400,70 ^

5.426,02 ,

5.451.45

5.477^01

5.502,68

5.528,48

5.554,39

5.580,43

5.606,59

5.632,87

5.659,27

5.685,80

5.712,45

5.739,23

5.766,14

5.793,17

5.820,32

5.847,60

5.875,02

5.902,56

5.930,22

5.958,02

5.985,95

1.982,77

1.959,17

1.935,46

1.911,64

1.887,70

1.863,65

1.839,49

1.815,22

1.790,83

1.766,33

1.741,72

1.716,9

376,73

372,24

367,74

363,21

358,66

354,09

349,5Ö'<

344^80 '
<340,^.

^ *v \ \

\

,33p,93

326,23
\

U 321,51

316,76

312,00

307,21

(O

O)

(N

/

\'-4.591,58

Xs66.15
1.540,59

1.514,92

1.489,12

1.463,21

1.437,17

1.411,01

1.384,73

1.358,33

1.331,80

1.305,15

1.278,37

1.251,46

1.224,43

1.197,28

1.170,00

1.142,58

1.115,04

1.087,38

1.059,58

1.031,65

302,40

297,57

292,71

287,83

282,93

278,01

273,06

268,09

263,10

258,08

253,04

247,98

242,89

237,78

232,64

227,48

222,30

217,09

211,86

206,60

201,32

196,01
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Deutsche Leasing AG . FrölingstraQe 15 - 31.61352 Bad Homburg v. d. Hohe . Fon+49 (0)6172 88-02 Fax+49 (0)6172 88-2840

www.deutsche-leasing.com . Sitz der Gesellschaft- Bad Homburg v. d. Höhe . HRB 6595 . USt-ldNr.: OE812776645
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Alexander Wüerst Vorstand: Kai Ostermann (Vorsitzender), Georg Hansjürgens, Sonja Kardorf, Markus Slrehle, Rainer Weis
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Deutsche Leasing
Dok 17Rechnung/Tilgungsplan für Bilanzen

zum Vertrag Nr. 14.04.2023IL-100-2827451-1668406-1-1 vom

208.080,41

202.038,21

195.967,68

189.868,70

183.741,13

177.584,83

171.399,68

165.185,53

158.942,25

152.669,71

146.367,76

140.036,27

133.675,10

127.284,12

120.863,18

114.412,14

107.930,86

101.419,20

94.877,01

88.304,16

81.700,49

75.065,87

68.400,15

61.703,18

54.974,82

48.214,92

41.423,33

34.599,91

27.744,50

20.856,96

13.937,13

6.984,86

'i9;üü'

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

7.208,28

7.202,93

7.197,54

7.192,14

7.186,71

7.181,25

7.175,77

7.170,26

7.164,72

7.159,16

7.153,57

7.147,96

7.142,32

7.136,66

7.130,97

7.125,25

7.119,50

7.113,73

7.107,93

7.102,10

7.096,25

7.090,37

7.084,46

7.078,52

7.072,56

7.066,56

7.060,54

7.054,49

7.048,42

7.042,31

7.036,18

7.030,01

7.023,82

1.003,59

975,40

947,07

918,62

890,03

861,30

832,45

803,45

774,32

745,06

715,65

686,11

656,43

626,62

596,66

566,56

536,32

505,94

475,41

444,75

413,9ff

190,68

185,33

179,94

174,54

169,11

163,65

158,17

152,66

147,12

141,56

135,97

130,36

124,72

119,06

113.37

01.10.2026

01.11.2026

01.12.2026

01.01.2027

01.02.2027

01.03.2027

01.04.2027

01.05.2027

01.06.2027

01.07.2027

01.08.2027

01.09.2027

01.10.2027

01.11.2027

01.12.2027

01.01.2028

01.02.2028

01.03.2028

01.04.2028

01.05.2028

01.06.2028

01.07.2028

01.08.2028

01.09.2028

01.10.2028

01.11.2028

01.12.2028

01.01.2029

01.02.2029

01.03.2029

01.04.2029

01.05.2029

01.06.2029

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017.60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7,017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

7.017,60

6.014,01

6.042,20

6.070,53

6.098,98

6.127,57

6.156,30

6.185,15

6.214,15

6.243,28

6.272,54

6.301,95

6.331,49

6.361,17

6.390,98

6.420,94

6.451,04

6.481,28

6.511,66

6.542,19

6.572,85

6.603,67

6.634,62

6.665,72

6.696,97

6.728,36 <

6.759,90

6.791,59

6.823,42

6.855,41

6.887,54

6.919,83

6.952,27

6.984,86

/

107, \

/\9fe.V3 -x,>

i6k33x>

^78,65

72,77

66,86

60,92

54,96

48,96

42,94

36,89

30,82

24,71

18,58

12,41

CD

O

CN

257,70

226,01

194,18

162,19

130,06

97,77

65,33

32,74

o

rj

6,22 0,00
E

Summen 505.267,20 430.000,00 75.267,20 14.300,77 519.567,97O
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Deutsche Leasing AG . FrolingslraQe 15 - 31.61352 Bad Homburg v. d. Hohe . Fon +49 (0)6172 88-02 Fax +49 (0)6172 88-2840

www.deutsche-leasing com . Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg v. d. Höhe. HRB 6595. USt-ldNr,: DE812776645
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multimetals
recycling ltd.Ferrous and non-Ferrous Metals

Environmental Waste Solutions

Bollamey,

The Murrough,
Wicklow Town.

Karec GmbH & Co.KG,

Centraliapark 12,
59329 Wadersloh,

Germany.

Name:

Address:

25‘^ April 2023 E-mail: accounts@multimetals.ieDate:

ORDER CONFIRMATION - REF- Proforma Invoice 4000

Details: Value: €

Sale of Machinery

Make: ARJES 950 Titan

Serial No: 156

Year: 2020

Hours: 1060

Payment Terms:

30% of full price on cone<^
60% on ship sailing
10% on delivery to dient

€ 129,000

€ 258,000

€ 43,000

*Machine is sold a$ seen. No warrant

implied or given.m

All goods remain the property of the vendor until
paid in full.
VATNo. 6436154M

Acc Name: Multimetals Recycling Limited
IBAN: IE91AIBK93361958707063

Acc No: 58707063

Sort Code: 93-36-19

Swift Code: AIBKIE2D	

SUB-TOTAL € 430,000

s

VAT Nil
s

TOTAL € 430,000
8

Signed on behalf of

MuCtiihetals^R^ycUng Ltd:
Signed on behalf of

Christian & Klaus Kemplensteffen:

kV

Date: 25 Date:



multimetals
recycling ltd.Ferrous and non-Ferrous Metals

Environmental Waste Solutions

Boilarney,

The Murrough,
Wicklow Town.

Ph: 0404 649 34

Karec GmbH & Co.KG,

Centraliapark 12,
59329 Wadersloh,

Germany.

Name:

Address:

0 25 23-959 33 70

info@,karec-kabel.de

DE 313 938 364

304/5936/4462

Ph:

E: accounts@multimetals.ieE:

VAX No:

Tax No:

11"' May 2023Date:

Invoice: 4047 PÖ^ehCQrder dated 25/04/2023

w€j)Details: Value€:

Sale of Machinery

Make: Aijes 950 Titan

Serial No: 156 /y
Year: 2020

Hours: 1060h

*Shredder is sold as seen. Na

implied or given on this machine.

Price is

430k Euro

Ex Works.

>

rranty

m

60% of full price on ship sailing
Shipment date: 11/05/2023

258,000.00

Acc Name: Multimetals Recycling Limited
IBAN: 1E91A1BK93361958707063

Acc No: 58707063

Sort Code: 93-36-19

Swift Code: A1BKIE2D

s

SUB-TOTAL € 258,000.00

VAX NIL

INVOICE

TOTAL

€ 258,000.00

All goods remain the property of the vendor until paid in full
Payment terms: By Return

Any qucrics related to invoice to accountsfa),multimetals,ic
Multimetals Recycling Ltd are Vat Exempt

Vat Number: 6436154M



multimetals
recycling ltd.Ferrous and non-Ferrous Metals

Environmental Waste Solutions

Name:

Address:

Karec GmbH & Co.KG,

Centraliapark 12,
59329 Wadersloh,

Germany.

Bollarney,

The Murrough,
Wicklow Town.

Ph: 0404 649 34

Ph: 0 25 23 - 959 33 70

info@karec-kabel.deE: E: accounts@multimetals.ie

VAT No:

Tax No:

DE 313 938 364

304/5936/4462

May 2023Date:

P^j'f'efxOrder dated 25/04/2023Invoice: 4041

X,

\\ \
\ \,

\ ;●
\

\PH0e €;●Details: Value€:
\ \

\

\'

Sale of Machinery
\ \

Make: Arjes 950 Titan

Serial No: 156 yy
Year: 2020 \0
Hours: 1060h \X
^Shredder is sold as seen. Na

implied or given on this machine.

Price is

430k Euro

Ex works.

\
●\\

irranty

ü
30% of full price on collection 129,000.00

Acc Name: Multimetals Recycling Limited
IBAN: 1E91AIBK93361958707063

Acc No: 58707063

Sort Code: 93-36-19

Swift Code: AIBKIE2D

8

8
8

3

SUB-TOTAL € 129,000.00

VAT NIL

INVOICE

TOTAL

€ 129,000.00

All goods remain the properly of the vendor until paid in full

Payment terms: By Return
Any queries related to invoice to accounts@multimetals.ie

Multimetals Recycling Ltd are Vat Exempt
Vat Number: 6436154M



multimetals
recycling ltd.Ferrous and non-Ferrous Metals

Environmental Waste Solutions

Karec GmbH & Co.KG,

Centraliapark 12,
59329 Wadersloh,

Germany.

Bollamey,
The Murrough,
Wicklow Town.

Ph: 0404 649 34

Name:

Address:

Ph: 0 25 23-959 33 70

info@karec-kabcl.de

DE 313 938 364

304/5936/4462

E: accounts@multimetals.icE:

VAX No:

Tax No:

17* May 2023Date:

Invoice: 4049 der dated 25/04/2023

Details: Value €:

Sale of Machinery
/■

Make: Arjes 950 Titan
Serial No: 156

Year: 2020 <(\
Hours: 1060h \
*Shredder is sold as seen.

implied or given on this macftine.

Price is

430k Euro

Ex Works.

irranty

iE

10% of full price on delivery to dient 43,000.00

Acc Name: Multimetals Recycling Limited
IBAN: IE91A1BK93361958707063

Acc No: 58707063

Sort Code: 93-36-19

Swift Code: AIBKIE2D

SUB-TOTAL €43,000.00

VAT NIL

INVOICE

TOTAL

€ 43,000.00

All goods remain the property of the vendor until paid in full
Payment terms: By Return

Any queries related to invoice to accounts@multimetals.ie

Multimetals Recycling Ltd are Vat Exempt
Vat Number; 6436154M



V»
Deutsche Leasing

DL10O-165361-OOM

EBEigentumsbestätigung

zum Vertrag Nr.

zwischen der Deutsche Leasing AG (nachstehend "DL" genannt) und dem nachstehend bezeichneten Kunden

IL-100-2827451-1668406 vom

Kunde genaue Anschrift

Karec GmbH & Co. KG

Centraliapark 12
DE-59329 Wadersloh

Eigentumsbestätigung
des Lieferanten / Hersteliers bei sale-and-iease^-Mietkauf-back-Verfahren

muitimetals recycling ltd.

Rechnung(en) Nr. Datum Gegenstatd/Serien-Nummer

Schredder Arjes 950 Titan SN15625.04.2023
RG 4041.4047,4049,

s
s

Hiermit bestätigt der Lieferant / Hersteller, dass
die oben genannten Gegenstände ordnungsgemäß geliefert wu

- der Kunde daran uneingeschränktes Eigentum ervmrbw

● der Kaufvertrag über den Gegenstand nicht rückabgembl^p^
die Gegenstände nicht ausgetauscht wurden und \ <f

- der Kaufpreis vollständig gezahlt wurde.

8

N.
O

8

Die Zahlung des Kunden ist

□ mit Skonto □ ohne Skonto
9)

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

O
Uj

t

s
8

8

8

.den

Firmenstempel und rechtsv^indliche Unterschrift des
Lieferanten / Herstellers

8

Deutsche Leasing AG. FrüUngstraSe tS>31.61352 Bad Homburg v.o. Hohe. Fon *49 (0)6172 8SK)2' Fax *49 (0)6172 88-2340
www.deutsche4eesrng.com . Sitz der GeseOschaTl: Bad Homburg v. d. Hdhe .HR8 6S9S. USt4dNr.; 06812776645
Vorsitzender des Aufsichtsiatss: Alesender Wüerst. Vorstand: Kal Ostennann (Vo«itzsnder), Georg Hansjürgens, Sonja Kardort. Markus Slrehle, Rainer Wels 5 Finanzgruppe
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Konkrete Schadensberechnung

Kunden- und Vertragsdaten
Refinanzierungszins:
Anschaffungswert:
Restwert:

Berechnung per:

3,12%

430.000,00

Kunden-Nr.:

Vertrag-Nr.:

Vertragsbeginn:
Vertragsende:

2.827.451

1668406-1-1

01.07.2023

30.06.2029

0,00

01.09.2025

Schadensberechnung für die restliche Laufzeit
Schadensersatz:

davon Zinsgutschrift:

304.693,39

18.116,21

Miete [€] Zinsgutschrift [€]FäUigkeit
01.08.2025 0,00

01.09.2025 7.017,60 0,00

01.10.2025 7.017,60 18,18

01.11.2025 7.017,60 36,30
01.12.2025 7.017,60 54,38
01.01.2026 7.017,60 72,42

01.02.2026 7.017,60 90,41

01.03.2026 7.017,60 108,35

01.04.2026 7.017,60 126,24

01.05.2026 7.017,60 144,09

01.06.2026 7.017,60 161,89,

01.07.2026 7.017,60 179,65

01.08.2026 7.017,60 197,36
01.09.2026 7.017,60 215,02

01.10.2026 7.017,60 232,64

01.11.2026 7.017,60 250,21

01.12.2026 7.017,60 267,74,
01.01.2027 7.017,60 285,22
01.02.2027 7.017,60 302,66
01.03.2027 7.017,60 320,05

01.04.2027 7.017,60 337,40

01.05.2027 7.017,60 354,70

01.06.2027 7.017,60 371,95

01.07.2027 7.017,60 389,17

01.08.2027 7.017,60 406,33

01.09.2027 7.017,60 423,46

01.10.2027 7.017,60 440,53

Wl 01.11.2027 7.017,60 457,57
01.12.2027 7.017,60 474,56
01.01.2028 7.017,60 491,50

01.02.2028 7.017,60 508,41

01.03.2028 7.017,60 525,27
01.04.2028 7.017,60 542,08
01.05.2028 7.017,60 558,85
01.06.2028 7.017,60 575,58
01.07.2028 7.017,60 592,26

01.08.2028 7.017,60 608,90
01.09.2028 7.017,60 625,50
01.10.2028 7.017,60 642,06O

01.11.2028 7.017,60 658,57

01.12.2028 7.017,60 675,04
01.01.2029 7.017,60 691,47
01.02.2029 7.017,60 707,85

01.03.2029 7.017,60 724,19
01.04.2029 7.017,60 740,491
01.05.2029 7.017,60 756,75
01.06.2029 7.017,60 772,96



Die Deutsche Leasing AG, vertreten durch die unterzeichnenden Vertretungsberechtigten, erteilt
die nachfolgende

VOLLMACHT

Der Bad Homburger Inkasso GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer, Konrad-Adenauer-Allee
1-11, 61118 Bad Vübei, wird für die außergerichtliche und gerichtliche Geltendmachung aller

unserer Forderungen Vollmacht und Prozessvoilmacht gemäß §§ 81 ff ZPO erteilt.

Diese sich bis zum schriftlichen Widerruf auf alle einschlägigen Verfahren erstreckende Vollmacht

ermächtigt die Bad Homburger Inkasso GmbH mit der Befugnis zur Erteilung von Untervollmäch
ten, folgende Rechtsgeschäfte wahrzunehmen:

Empfangnahme und Freigabe von Geld, Wertsachen. Urkunden, Sicherheiten,
Entschädigungen und der vom Gegner, von der Justizkasse oder anderen Stellen zu
erstattende Kosten und notwendigen Auslagen.

(1)

Entgegennahme von Zustellungen und sonstigen Mitteilungen.(2)

Erledigung der außergerichtlichen und gerichtlichen Streitsachen durch Vergleich, Verzicht oder
Anerkenntnis,

(3)

Vertretung im Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gegners/Schuldners,(4)

Vertretung im Zwangsvollstreckungsverfahren,(5)

Vertretung bei Abgabe von Willenserklärungen, die rechtsgestalte nden Inhalt haben (insbes.
Kündigungen); die Bad Homburger Inkasso GmbH wird von dieser Vollmacht nur im Rahmen
ihrer Befugnisse als registriertes tnkassounternehmen Gebrauch machen.

(6)

Homburg, den.2.5:.f^.A)..?^2Ö

Postfach 1351

|l2i 3 Bad Hornburg v. d. Höhj
I rönl igstraße 15*31 ■ PLZ 61S

I iiMMeutsche-leasing.com Ä

Bad

erf-
V-

§

{Unterschrift, Stempel, Siegel des Mandant)

Dieter Behrenss


